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Freizügigkeit der Arbeitskräfte und die Wanderungsbewegungen in 
den Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
Heinz Werner 

Nach Darstellung des Freizügigkeitsbegriffs und der gesetzlichen Bestimmungen war es 
Ziel der Untersuchung, festzustellen, ob sich die stufenweise Verwirklichung der Freizügig-
keit der Arbeitskräfte auf die Höhe der Wanderungen zwischen den EG-Staaten ausgewirkt 
hat. 
Aufgrund der vorliegenden Daten und der angewandten Methoden kommt man zum Ergebnis, 
daß die Verwirklichung der Freizügigkeit nicht als zusätzlicher Wanderungsimpuls gewirkt 
hat. Auffallend ist, daß die Zahl der in den einzelnen Mitgliedstaaten beschäftigten oder dort 
wohnenden Briten durchwegs stärker gestiegen ist bzw. schwächer abgenommen hat als 
die aus den Ländern der Sechser-Gemeinschaft. Insbesondere läßt sich feststellen, daß die 
ursprüngliche Erwartung eines Überflutens der übrigen fünf Länder mit italienischen Arbeits-
kräften nicht eingetreten ist. Die Beschäftigung von Italienern hat zwar im EG-Bereich zuge-
nommen, die Wanderungszuwächse liegen jedoch im Zeitraum 1962—1972 in allen Mitglied-
staaten mit Ausnahme der Niederlande unter dem Durchschnitt der EG-Angehörigen. Mit 
zunehmender Angleichung der wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus und damit der Löhne 
durch steigenden EG-Handel und durch forcierte Regionalpolitik in der EG dürfte der Wande-
rungsimpuls wesentlich verringert worden sein. 
Die Analyse der Wanderungsbewegungen wurde insbesondere dadurch erschwert, daß nicht 
überall laufende Statistiken der beschäftigten Ausländer existieren. Eine koordinierte Aus-
länderpolitik unter Einbezug der Freizügigkeitsregelung erfordert die dazu notwendigen 
Fakten. Deshalb erscheint eine einheitliche bzw. harmonisierte Statistik der beschäftigten 
Ausländer für den EG-Bereich dringend angebracht. 
Die Untersuchung wurde im IAB durchgeführt. 

Gliederung 

l. Vorbemerkung II. 
Freizügigkeit der Arbeit 

I.Begriff 
2. Gesetzliche Bestimmungen 

a) Verordnung Nr. 15/61 
b) Verordnung Nr. 38/64/EWG 
c) Verordnung Nr. 1612/68/EWG 
d) Sonstige Regelungen 

3. Stellenwert der gesetzlichen Bestimmungen 
III. Auswirkung auf die Wanderungsbewegungen 

1. Bundesrepublik Deutschland 
a) Analyse der trendmäßigen Entwicklung 
b) Stärke des Zusammenhangs zwischen Frei-

zügigkeit und Wanderungsbewegungen 
c) Folgerungen 

2. Frankreich 
a) Ausländerpolitik 
b) Entwicklung der Ausländerbeschäftigung 
c) Folgerungen 

3. Belgien 
a) Entwicklung der Ausländerbeschäftigung und 

Ausländerpolitik 
b) Folgerungen 

4. Niederlande 
a) Ausländische Arbeitskräfte und Ausländer-

politik 
b) Ausländische Wohnbevölkerung 
c) Folgerungen 

5. Luxemburg 

1) Datensammlung am 1. November 1973 abgeschlossen. 
2) In einem zweiten umfangreicheren Forschungsvorhaben wäre dann 

zu untersuchen, mehr über Struktur, Ursachen und Motive der Wan-
derungsbewegungen allgemein und unter Freizügigkeitsbedingungen 
im besonderen zu erfahren. 

6. Italien 
IV. Arbeitskräftewanderungen unter Freizügigkeitsbe-

dingungen: Abschließende Beurteilung bei den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
1. Freizügigkeit zwischen Ländern mit stark unter-

schiedlichem wirtschaftlichen Entwicklungsstand 
2. Freizügigkeit  der Arbeitskräfte  zwischen  ver-

gleichbaren Volkswirtschaften 
3. Sonstige Folgerungen und weitere Fragen an 

die Wanderungsforschung 
Anhang l: Ausländerbeschäftigung in den Nicht-EG-
Staaten Schweiz, Österreich und Schweden Anhang II: 
Schaubilder und Tabellen 

l. Vorbemerkung 
Die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft um 
drei Länder und der Abschluß des Assoziations-
abkommens mit der Türkei gaben erneut Anlaß zu 
der Frage nach künftigen Arbeitskräftewanderungen 
bei Verwirklichung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte 
für diese Länder in die Bundesrepublik Deutsch-
land.1) In der Tat existiert hierüber eine erhebliche 
Unsicherheit, nachdem es bereits über die bisherigen 
Auswirkungen der Freizügigkeit auf die Arbeitskräfte-
wanderungen kaum Informationen gibt. Es war des-
halb dringend angebracht, diese Arbeitskräftewande-
rungen zwischen den sechs Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft (EG), in denen bereits Freizügigkeits-
regelungen bestehen, einer genaueren Analyse zu un-
terziehen. Ziel war, zu untersuchen, ob sich die stufen-
weise Verwirklichung der Freizügigkeit auch auf die 
Höhe der Wanderungen zwischen den EG-Staaten 
ausgewirkt hat.2) Nach einer kurzen Darstellung des 
Freizügigkeitsbegriffs und der gesetzlichen Bestim- 
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mungen wird versucht, anhand des Zahlenmaterials 
für die Bundesrepublik Deutschland darzustellen, ob 
sich ein Effekt der Freizügigkeitsregelung auf Entwick-
lung und Höhe der Ausländerbeschäftigung aus Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft feststel-
len läßt. 
Um zu einer gewissen Generalisierung der gefunde-
nen Ergebnisse zu kommen, ist es notwendig, auch 
die übrigen Staaten der Europäischen Gemeinschaft, 
evtl. sogar Drittländer, einzubeziehen. Dabei ergeben 
sich aber beachtliche Schwierigkeiten, da Zahlen über 
Arbeitskräftewanderungen kaum vorhanden sind oder 
kaum veröffentlicht werden. 

II. Freizügigkeit der Arbeit 1. 

Begriff 
Ein gemeinsamer Markt erfordert neben der freien 
Beweglichkeit von Gütern und Kapital auch die der 
Arbeitskräfte. Es wäre anomal, wenn in einem „ge-
meinsamen Markt“ die zwischenstaatliche Beweglich-
keit von Personen wegen unterschiedlicher Staatsan-
gehörigkeit behindert würde; außerdem sollten sich 
unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und 
unter sozialen Aspekten die Arbeitskräfte an die Ar-
beitsplätze mit höchster Produktivität (und höchstem 
Lohn) begeben können. 
„Freizügigkeit im weitesten Sinn bedeutet Bewe-
gungsfreiheit in irgendwelcher Hinsicht: in räumlicher, 
sachlicher oder anderweitiger Richtung“.3) Wirtschaft-
lich gesehen bedeutet Freizügigkeit der Menschen, 
„daß der einzelne frei ist in seinem Entschluß, diesen 
oder jenen Beruf zu erlernen und auszuüben, diese 
oder jene Arbeit im beliebigen Unternehmen und am 
beliebigen Ort aufzunehmen“.4) 
Im internationalen Rahmen meint Freizügigkeit der 
Arbeit die Möglichkeit zur Ausübung der oben genann-
ten Freiheiten in anderen Ländern als dem Herkunfts-
land. 
Freizügigkeit der Arbeitskräfte (Arbeitnehmer) im 
EWG-Vertrag bedeutet „die Abschaffung jeder auf der 
Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen 
Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in 
bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige 
Arbeitsbedingungen.“5) 

3) Kleemann, Josef: Die internationale Freizügigkeit der Arbeit, Dis-
sertation, St. Gallen, Winterthur 1965, S. 5. 

4) Boden, Forberg, Schmölders, Schöne: Freizügigkeit von Menschen, 
Gütern, Kapital und die europäische Integration. Veröffentlichungen 
der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, Band 9, Darmstadt 1954, Seite 
28. 

5) Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
Artikel 48 (2). Der volle Wortlaut des Artikels 48 ist: „(1) Spätestens bis 
zum Ende der Obergangszeit wird innerhalb der Gemeinschaft die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt. 
(2) Sie umfaßt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit 
beruhenden  unterschiedlichen  Behandlung  der Arbeitnehmer der 
Mitgliedstaaten in bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige 
Arbeitsbedingungen. 
(3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen – 
den Arbeitnehmern das Recht, 

 
a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben; 
b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 

zu bewegen; 
c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die 

Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften eine Beschäftigung auszuüben; 

d) nach  Beendigung einer Beschäftigung  im  Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates  unter Bedingungen  zu verbleiben, welche die 
Kommission in Durchführungsverordnungen festlegt. 

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in 
der öffentlichen Verwaltung.“ 

6) Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und Richtlinie über die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften vom 19. Oktober 1968, L 257, S. 10. 

7) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 4. Jahrgang Nr. 57 vom 
26. August 1961. 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68, mit der die Frei-
zügigkeit der Arbeitskräfte verwirklicht wurde und die 
über den Vertragstext hinausgeht, präzisiert: 
„Damit das Recht auf Freizügigkeit nach objektiven 
Maßstäben in Freiheit und Menschenwürde wahrge-
nommen werden kann, muß sich die Gleichbehand-
lung tatsächlich und rechtlich auf alles erstrecken, was 
mit der eigentlichen Ausübung einer Tätigkeit im 
Lohn- oder Gehaltsverhältnis und mit der Beschaf-
fung einer Wohnung im Zusammenhang steht; ferner 
müssen alle Hindernisse beseitigt werden, die sich 
der Mobilität der Arbeitnehmer entgegenstellen, ins-
besondere in bezug auf das Recht des Arbeitnehmers, 
seine Familie nachkommen zu lassen, und die Bedin-
gungen für die Integration seiner Familie im Aufnah-
meland. 
Das Prinzip der Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer 
der Gemeinschaft schließt ein, daß sämtlichen Staats-
angehörigen der Mitgliedstaaten der gleiche Vorrang 
beim Zugang zu einer Beschäftigung zuerkannt wird 
wie den inländischen Arbeitnehmern.“6) 

2., Gesetzliche Bestimmungen (Entwicklung der Freizügig-
keit in der EWG) 
a) Verordnung Nr. 15/61 
Die Verordnung Nr. 15 über die ersten Maßnahmen zur 
Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer inner-
halb der Gemeinschaft wurde vom Rat der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft am 16. August 1961 
erlassen.7) Die Verordnung schuf für alle Mitglied-
staaten unmittelbar geltendes Recht. Die wichtigsten 
Bestimmungen, die im übrigen nicht für Grenz- und 
Saisonarbeitnehmer gelten, waren: 
• Jeder Arbeitnehmer eines Mitgliedstaates hat das 
Recht, eine abhängige Beschäftigung in einem ande-
ren  Mitgliedstaat auszuüben,  wenn  innerhalb von 
höchstens drei Wochen nach Registrierung der offe-
nen Stelle beim Arbeitsamt kein geeigneter inländi-
scher Bewerber gefunden wird (Artikel 1). Bei nament-
lichen Stellenangeboten galten unter bestimmten Be-
dingungen Ausnahmen. 
• Weiterhin haben die Staatsangehörigen der Mit-
gliedstaaten  bei  „ordnungsgemäßer Beschäftigung 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates“ nach einjäh-
riger Dauer Anspruch auf Verlängerung ihrer Arbeits-
genehmigung für den gleichen Beruf, nach dreijähri-
ger Dauer für einen anderen Beruf, in dem sie Berufs-
kenntnisse besitzen, nach vierjähriger Dauer für jeden 
beliebigen Beruf unter den gleichen Voraussetzungen 
wie für inländische Arbeitnehmer (Artikel 6). 
• Ehegatte sowie Kinder unter 21 Jahren dürfen zu-
ziehen, sofern „der Arbeitnehmer über eine normalen 
Anforderungen  entsprechende Wohnung  für seine 
Familie verfügt“ (Artikel 11). 
• Das neuerrichtete „Europäische Koordinierungs-
büro für den Ausgleich von Stellenangeboten und 
Arbeitsgesuchen“ war verantwortlich für die Durch-
führung  und   Information zur Förderung des Aus-
gleichs von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen 
auf Gemeinschaftsebene. 

b) Verordnung Nr. 38/64/EWG 
Die Verordnung 15/61 brachte in allen EWG-Ländern 
kaum eine Änderung der Entscheidungspraxis gegen- 
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über EWG-Angehörigen, da sie nur geringfügig über 
die nationalen Bestimmungen hinausging. Erst die 
Verordnung Nr. 38/64/EWG8) vom 25. März 1964 über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Ge-
meinschaft ging weiter: 

• Im Artikel 1 dieser Verordnung wird der bisher 
geltende Vorrang des inländischen Arbeitsmarkts auf-
gehoben. Arbeitnehmer — jetzt auch Grenz- und Sai-
sonarbeitnehmer – aus Mitgliedstaaten haben An-
spruch auf eine Arbeitserlaubnis, deren Erteilung nicht 
mehr davon abhängig gemacht werden darf, daß seit 
der Bekanntgabe der offenen Stelle die Frist von 
drei Wochen verstrichen sein muß, innerhalb der keine 
geeignete Arbeitskraft auf dem inländischen Arbeits-
markt gefunden werden konnte. 

Die Aufhebung des Vorrangs des inländischen Ar-
beitsmarktes kann allerdings für einen bestimmten 
Beruf oder für ein bestimmtes Gebiet wegen eines 
Überangebots an Arbeitskräften in diesem Beruf oder 
diesem Gebiet ausgesetzt werden (Artikel 2). Die 
Arbeitserlaubnis muß jedoch auch in diesem Fall er-
teilt werden, wenn sich auf eine offene Stelle inner-
halb von zwei Wochen kein geeigneter Inländer gefun-
den hat. 
Diese Schutzklausel des Artikels 2 wurde von Luxem-
burg und der Bundesrepublik Deutschland nie in An-
spruch genommen. Die übrigen Länder wandten sie 
verschiedentlich an.9) 
Der Einfluß auf die Arbeitskräftewanderungen dürfte 
jedoch sehr gering gewesen sein9), da regionale 
oder berufliche Begrenzungen und weitere Ausnahme-
bestimmungen bestanden. 
• Die Arbeitserlaubnis ist nicht regional begrenzt und 
darf mit Ausnahme des ersten Jahres nicht auf einen 
bestimmten Arbeitgeber beschränkt werden. Außer-
dem wird sie ohne weiteres verlängert, sofern nicht 
die Schutzklausel des Artikels 2 eingreift (Artikel 22). 
Da hierfür nur restriktive Ausnahmeregelungen  be-
stehen, läuft es praktisch auf Erteilung einer Dauer-
arbeitserlaubnis hinaus. 
• Der Gleichbehandlungsgrundsatz wurde erweitert 
durch die Gewährung der gleichen Rechte und Ver-
günstigungen zur Erlangung einer Wohnung wie für 
die eigenen Staatsangehörigen (Artikel 10). Neben 
dem Ehegatten und Kindern unter 21 Jahren steht 
das Zuzugsrecht auch den Verwandten in aufsteigen-
der und absteigender Linie zu, sofern der Arbeitneh-
mer ihnen Unterhalt gewährt und eine den „normalen 
Anforderungen   entsprechende   Wohnung“   vorliegt 
(Artikel 17). 
• Das Europäische Koordinierungsbüro wurde in sei-
ner Funktion beibehalten, obwohl es diese nie auf 
Gemeinschaftsebene ausfüllen konnte. 
8) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 62 vom 17. April 

1964. 
9) Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Die Freizügig-

keit der Arbeitskräfte und die Arbeitsmärkte in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, Brüssel 1967, 1968. 

10)  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 257 vom 19. Okto-
ber 1968. 

11)  Artikel 6 der Richtlinie des Rates vom 15. Oktober 1968 zur Auf-
hebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeitnehmer 
der Mitgliedstaaten und ihrer Familienangehörigen innerhalb 
der Gemeinschaft (68/360/EWG). 

12) a. a. O. Artikel 6. 
13) Vgl. Richtlinie 64/221/EWG vom 25. Februar 1964 zur Koordinierung 

der Sondervorschriften für die Einreise und den Aufenthalt von Aus-
ländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 
oder Gesundheit gerechtfertigt sind (Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. 56 vom 4. April 1963, S. 850/64). 

Einen neuen Aspekt brachte Artikel 30/2, der Mit-
gliedsländern mit Arbeitskräfteüberschuß einen Vor-
rang bei der Stellenbesetzung vor Drittländern ein-
räumt. Innerhalb von 15 Tagen nach Übermittlung der 
in den Arbeitsämtern eines anderen Mitgliedstaates 
erfaßten Stellenangebote können sie angeben, ob und 
inwieweit es ihnen möglich ist, diese Angebote zu be-
friedigen. Falls davon kein Gebrauch gemacht wird, 
steht es dem nachfragenden Mitgliedstaat frei, Arbeits-
kräfte aus Drittländern einzustellen. 

Diese Bestimmung hatte jedoch kaum praktische Be-
deutung. Das Austauschverfahren von Stellenange-
boten war zu unbestimmt und konnte nicht nachdrück-
lich genug betrieben werden. 

c) Verordnung Nr. 1612/68/EWG 
Die beiden bisher erlassenen Verordnungen zur Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer gingen teilweise z. B. in 
bezug auf Familienzusammenführung und Vorrang der 
Beschäftigung gegenüber Drittländern über den Ver-
tragstext hinaus. Die Verordnung Nr. 1612/68/EWG10) 
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Gemeinschaft vom 15. Oktober 1968 verwirklicht die 
Freizügigkeit vor Ende der festgelegten Übergangs-
zeit (am 31. Dezember 1969): 

• Die Bindung der Freizügigkeitsregelung an die bei 
den Arbeitsämtern registrierten offenen Stellen wird 
aufgehoben: 
„(1) Jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist 

ungeachtet seines Wohnorts berechtigt, eine 
Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates nach 
den für die Arbeitnehmer dieses Staates gelten-
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufzu-
nehmen und auszuüben. 

(2) Er hat insbesondere im Hoheitsgebiet eines ande-
ren Mitgliedstaates mit dem gleichen Vorrang 
Anspruch auf Zugang zu den verfügbaren Stel-
len wie die Staatsangehörigen dieses Staates.“ 
(Artikel 1). 

Ausgenommen ist entsprechend Artikel 48 (4) des 
EWG-Vertrages der Bereich der öffentlichen Verwal-
tung. 
Angehörige der Mitgliedstaaten haben das Recht, sich 
zur Suche einer Beschäftigung drei Monate lang ohne 
Aufenthaltserlaubnis im anderen Mitgliedstaat aufzu-
halten. Überschreiten sie diese Frist, ohne eine Be-
schäftigung gefunden zu haben, können sie wie Tou-
risten behandelt werden, die ihren Aufenthalt über-
zogen haben. 
Finden sie eine Beschäftigung, so muß ihnen die Auf-
enthaltserlaubnis, die noch immer vorgeschrieben ist, 
mit einer Gültigkeitsdauer von 5 Jahren erteilt wer-
den.11) Ausnahmen sind nur aus Gründen der öffent-
lichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit mög-
lich.12) 
Die Auslegung dieser Begriffe ist sehr eng.13) 
Auf eine Schutzklausel wie in Verordnung 38/64, Ar-
tikel 2, bei einem Überangebot an Arbeitskräften in 
einem bestimmten Beruf oder Gebiet wird verzichtet. 
Lediglich in den Fällen, in denen infolge einer Störung 
auf dem Arbeitsmarkt eine ernstliche Gefährdung der 
Lebenshaltung und des Beschäftigungsstandes auf- 
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tritt, sind gemäß Artikel 20 geeignete Informations-
maßnahmen zu ergreifen, damit die Angehörigen der 
anderen Mitgliedstaaten sich nicht um eine Beschäf-
tigung in diesem Gebiet oder in diesem Beruf bemü-
hen. Außerdem kann in diesen Fällen beantragt wer-
den, daß die Vermittlung von Angehörigen aus ande-
ren Mitgliedstaaten in diesem Gebiet oder diesem 
Beruf ausgesetzt wird. 

• Eine Arbeitserlaubnis ist nicht mehr nötig (Artikel 3). 

• Die Regelungen betreffend Familienzusammenfüh-
rung und Wohnung wurden beibehalten (Artikel 10). 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz wurde erweitert und 
umfaßt jetzt insbesondere Entlohnung, Entlassung, 
Berufsausbildung und -Umschulung, soziale und steu-
erliche Vergünstigungen, gewerkschaftliche Rechte, 
Bezug und Erwerb von Wohnungen (Artikel 7—9). 

Während die Verordnung 38/64 den Angehörigen der 
Mitgliedstaaten de facto einen Vorrang bei der Be-
schäftigung gegenüber jenen aus Drittländern ein-
räumt, wird dies bei der Verordnung 1612/68 aus-
drücklich bestimmt. Artikel 19 (2) besagt, daß die Mit-
gliedstaaten und die Kommission alle Möglichkeiten 
zu prüfen und die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen haben, um die offenen Stellen vorrangig mit 
Staatsangehörigen aus den Mitgliedstaaten zu be-
setzen. Angebotene Stellen sollen grundsätzlich (Aus-
nahmen vgl. Artikel 16) erst dann mit Arbeitskräften 
aus Drittländern besetzt werden, wenn innerhalb von 
18 Tagen ihre Besetzung mit Gemeinschaftsangehöri-
gen nicht möglich ist. 

Die Vorschriften zur Zusammenführung und zum Aus-
gleich von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen auf 
Gemeinschaftsebene wurden präzisiert (Artikel 13 ff.). 
Die praktischen Auswirkungen waren bisher gering. 

d) Sonstige Regelungen 
Ergänzt und vervollkommnet wurden die Freizügig-
keitsregelungen durch die Verordnung (EWG) Nr. 
1251/70 vom 29. Juni 1970 über das Recht der Arbeit-
nehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates zu verbleiben14), 
und der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 
1971 bzw. Verordnung (EWG) Nr. 574/7215) vom 21. 
März 1972 zur Anwendung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die 
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern. Es 
ist die Regel, daß für den EG-Wanderarbeitnehmer 
das Sozialversicherungssystem des jeweiligen Be-
schäftigungslandes gilt. 

Ähnliche Bestimmungen wie für die Arbeitnehmer 
wurden im Laufe der Zeit auch für die Selbständigen 
erlassen. 

3. Stellenwert der gesetzlichen Bestimmungen 

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Freizügigkeit re-
geln sicherlich nicht alle Tatbestände, die die Aus-
übung einer Beschäftigung in einem anderen Mitglied- 

14) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 30. 6. 71, Nr. L 142, 
S. 24 ff. 

15) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 27. 3. 73, Nr. L 74. 
16) Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und Richtlinie über die Freizügigkeit 

der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften vom 19. Oktober 1968, L 257, S. 8. „) 
Ebenda, S. 10. 

Staat beeinflussen. Erinnert sei nur an die Harmoni-
sierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der 
Ausbildungsgänge und -abschlüsse. Die Verordnun-
gen schaffen jedoch für alle Mitgliedstaaten unmittel-
bar geltendes Recht (Gemeinschaftsrecht). Die Kom-
petenz hierfür liegt nicht mehr bei den Nationalstaa-
ten, sondern bei den Organen der Europäischen Ge-
meinschaft. Die Regelungen gehen vielfach über die 
Bestimmungen des Artikels 48 des EWG-Vertrages 
hinaus. 

Damit ist der Arbeitsmarkt einer der Bereiche, auf 
denen auf Gemeinschaftsebene durch Abschaffung 
der formalen Wanderungshemmnisse wesentliche 
Fortschritte in Richtung Integration erzielt wurden. 
Kommission und Rat sind sich des Stellenwertes be-
wußt, wenn sie schreiben: 

„Die Freizügigkeit ist ein Grundrecht der Arbeitneh-
mer und ihrer Familien; die Mobilität der Arbeitskräf-
te innerhalb der Gemeinschaft soll für den Arbeitneh-
mer eines der Mittel sein, die ihm die Möglichkeit 
einer Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen garantieren und damit auch seinen sozialen 
Aufstieg erleichtern, wobei gleichzeitig der Bedarf der 
Wirtschaft der Mitgliedstaaten befriedigt wird.“16) 

Nichtsdestoweniger bestehen noch genügend unge-
löste Probleme: 

„Zwischen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der 
Beschäftigung und der Berufsausbildung, insbesonde-
re soweit diese zum Ziel hat, die Arbeitnehmer in die 
Lage zu versetzen, sich auf konkrete Stellenangebote 
hin zu bewerben, die in anderen Gebieten der Ge-
meinschaft veröffentlicht worden sind, besteht ein 
enger Zusammenhang; infolgedessen ist es notwen-
dig, die Probleme, die sich in dieser Hinsicht stellen, 
nicht mehr getrennt, sondern in ihrer wechselseitigen 
Abhängigkeit zu prüfen und hierbei zugleich die Ar-
beitsmarktprobleme auf regionaler Ebene zu berück-
sichtigen; es ist daher erforderlich, daß sich die Mit-
gliedstaaten bemühen, ihre Beschäftigungspolitik auf 
der Ebene der Gemeinschaft zu koordinieren.“17) 

III. Auswirkung auf die Wanderungsbewegungen 
Nach dieser Darstellung der gesetzlichen Bestimmun-
gen, die zum Verständnis und zur Interpretation der 
Wanderungsbewegungen zwischen den EG-Ländern 
notwendig sind, wird deren möglicher Einfluß auf die 
Höhe der Arbeitskräftewanderungen in die Bundes-
republik Deutschland geprüft. Daran anschließend 
werden — soweit es das Zahlenmaterial erlaubt — die 
Auswirkungen in anderen Mitgliedsländern unter-
sucht. Wegen der Uneinheitlichkeit und Unvollständig-
keit des Zahlenmaterials in den einzelnen Ländern ist 
es nicht möglich, die Analyse mit durchgehend glei-
chen Methoden vorzunehmen, so daß auf die Einfü-
gung eines eigenen Methodenabschnitts an dieser 
Stelle verzichtet werden muß. Die Art der Untersu-
chung wird deshalb in jedem Länderteil getrennt 
angegeben. Allerdings werden im ersten Länderab-
schnitt — nämlich bei der Bundesrepublik Deutschland 
— die verwendeten Methoden ausführlicher erörtert. 
Wegen der unterschiedlichen Ausländerbeschäfti-
gungspolitik in den einzelnen Ländern ist es auch 
nicht möglich, eine einheitliche Gliederung innerhalb 
der Länderabschnitte beizubehalten. 
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1. Bundesrepublik Deutschland 
a) Analyse der trendmäßigen Entwicklung 
Die Beschäftigung von Staatsangehörigen aus EG-
Mitgliedsländern weist in der Bundesrepublik 
Deutschland durchweg steigende Tendenz auf. So 
stieg die Beschäftigung von EG-Angehörigen von 
88000 im Jahre 1959 auf 556000 im Jahre 1972 (Ta-
belle 1). Daraus aber zu folgern, daß dies auf die Frei-
zügigkeitsregelung zurückzuführen ist, ist erst nach 
einem Vergleich mit der zeitlichen Entwicklung der 
übrigen Nationalitäten möglich. Da aus den Absolut-
zahlen der Tabelle 1 kaum vergleichbare Entwick-
lungstrends für diese abgelesen werden können, 
braucht man eine Maßzahl für die Entwicklung der 
Ausländerbeschäftigung, die die Bildung einer Rang-
ordnung und damit eines Vergleichs zwischen den Na-
tionalitäten zuläßt. Das wird zunächst durch die Er-
rechnung eines sogenannten log-linearen Regres-
sionskoeffizienten ermöglicht, der gleiche prozentuale 
Veränderungen der empirischen Werte in gleichen 
Veränderungen der Koeffizienten wiedergibt. Dabei 
kommt es nicht auf die absolute Höhe der Reihenwerte 
an, wie dies bei den untransformierten arithmetischen 
Werten der Fall wäre.18) 

Die Berechnung eines linearen Trends aus logarith-
mierten Werten ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn sich 
die empirischen Werte exponentiell entwickeln, d. h. 
gleiche Zuwachsraten vorliegen. Nur dann ergibt sich 
in der logarithmischen Darstellung eine lineare Ent-
wicklung, die die Berechnung eines log-linearen Re-
gressionskoeffizienten rechtfertigt. 

 
Die berechneten Koeffizienten sind in Tabelle 2 zu-
sammengestellt und zwar alternativ für die Zeiträume 
1959 bis 1972 und 1962 bis 1972. Da die Freizügigkeit 
der Arbeitskräfte stufenweise ab Ende 1961 eingeführt 
wurde, wird im folgenden vorwiegend der Zeitraum 
1962 bis 1972 kommentiert. 
Man sieht anhand der Koeffizienten, daß die durch-
schnittliche relative Zunahme der Beschäftigung von 
Angehörigen aus den EG-Mitgliedstaaten erheblich 
unter dem Durchschnitt liegt. Das wäre noch nicht un-
bedingt ein Indiz dafür, daß die Freizügigkeitsrege-
lung keine Auswirkungen gezeigt hat. Beim starken 
Einkommensgefälle mit den Anwerbeländern (hier: 
Griechenland, Jugoslawien, Portugal, Spanien, Tür-
kei) und der großzügigen Handhabung bei der Herein-
nahme von ausländischen Arbeitnehmern aus diesen 
17) Durch die logarithmierten Werte der Zeitreihe der Ausländerbe-

schäftigung wird eine Gerade nach der Methode der kleinsten 
Quadrate gelegt, d. h. als Anpassungskriterium für die Gerade gilt, 
daß die Summe der quadrierten Abweichungen der empirischen (hier 
logarithmierten) Werte von den zugehörigen Werten auf der Geraden 
ein Minimum wird. Die Steigung der Geraden gilt als Maß für die 
durchschnittliche relative Veränderung. 

18) Grenzarbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland (Einpendler): 
Ausländische Arbeitnehmer, deren Beschäftigungsort in der BRD, 
deren Wohnort aber Im Grenzgebiet des Auslandes liegt. 

Ländern aufgrund der Anforderungen der Unterneh-
men ist zu erwarten, daß die Zunahme aus diesen 
Ländern überproportional ausfällt. Erstaunlich ist je-
doch, daß auch die vergleichbaren Nicht-EG-lndustrie-
staaten (hier: Dänemark, Großbritannien, Norwegen, 
Österreich, Schweden, Schweiz) eine fast durchweg 
höhere relative Zunahme zu verzeichnen haben, als 
die Mitgliedstaaten. Weiterhin fällt auf, daß von den 
EG-Ländern Italien nach den Niederlanden die nied-
rigste Zunahme in der Zeit von 1962 bis 1972 aufweist. 

Dagegen nimmt Großbritannien, abgesehen von den 
Anwerbeländern, in beiden Zeiträumen die Spitze ein. 

Bei den EG-Anliegerstaaten fällt allerdings auf, daß 
deren Grenzarbeitnehmerzahlen (Einpendler)19) abso-
lut (Tabelle 3) und anteilsmäßig (Tabelle 4) sehr hoch 
sind im Vergleich zu den Nicht-EG-Anliegerstaaten 
(Dänemark, Österreich, Schweiz). Eine Verlegung von 
Arbeitsplatz und Wohnsitz ins Ausland ist jedoch an-
ders zu beurteilen, als nur eine Arbeitsaufnahme im 
Grenzgebiet des Nachbarlandes unter Beibehaltung 
des Wohnsitzes im Heimatland. Es wurde deshalb die 
Berechnung des Regressionskoeffizienten für die be-
treffenden Nationalitäten auch ohne deren Grenzar-
beitnehmer (Einpendler) vorgenommen. 

Die Rechnung führt jedoch praktisch zu den gleichen 
Ergebnissen. Interessant ist allerdings, daß die 
Grenzarbeiterbeschäftigung aus EG-Mitgliedstaaten 
relativ stärker gestiegen ist als aus den angrenzenden 
Nichtmitgliedsländern, wohingegen die Gesamtbe-
schäftigung ausländischer Arbeitskräfte aus den ent-
sprechenden Ländern des Gemeinsamen Marktes we-
niger stark zugenommen hat als aus den angrenzen-
den Nicht-EG-Staaten (Tabelle 2). 

b) Stärke des Zusammenhangs zwischen Freizügigkeit und 
Wanderungsbewegungen 

Eine weitere Möglichkeit des Vergleichs der Arbeits-
kräftewanderungen nach Nationalitäten bietet — an-
hand einer Vierfeldertafel – der ^-Koeffizient. Analog 
dem Korrelationskoeffizenten nach Bravais-Pearson 
stellt er ein Maß für die Stärke des Zusammenhanges 
zwischen zwei Variablen dar und nimmt Werte von 
— 1 bis -f 1 an. Der (D-Koeffizient wird bei qualitativen 
Merkmalen berechnet; im vorliegenden Fall sind es 
Wanderungen und Freizügigkeit, ausgedrückt in den 
zwei Zeiträumen 1959-1968 (bzw. 1962-1968) und 
1969-1972, da seit Ende 1968 die Freizügigkeit voll 
verwirklicht ist. 
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Für die Tafelfeldbesetzungen a, b, c, d bieten sich 
mehrere Möglichkeiten an, von denen drei genannt 
werden: 

(1) Man kann die Mehrjahresdurchschnitte der be-
obachteten Zeiträume nehmen. Da die Originalrei-
hen jedoch einen mehr oder weniger ausgepräg-
ten  exponentiellen  Verlauf  aufweisen,  gibt das 
arithmetische Mittel den  Mehrjahresdurchschnitt 
nicht richtig wieder. 

(2) Man kann die Summen der jährlichen Zuwächse in 
den betreffenden Zeiträumen bilden. Wegen der 
Saldierung der Zu- und Abnahmen können sich ne-
gative Werte ergeben.  Außerdem  ergeben  sich 
Verfälschungen, wenn z. B. in nur einem der je-
weiligen Zeiträume positive und negative Zuwäch-
se sich fast aufheben. Das ist manchmal der Fall 
zwischen 1959-1968, da dieser Zeitraum die Re-
zession mit zurückgehender Ausländerbeschäfti-
gung enthält. Im oben genannten Fall ergeben sich 
dann  enorm  hohe Korrelationen,  weil zwischen 
1969 und 1972 die Ausländerbeschäftigung für alle 
Nationalitäten angestiegen ist. 

(3) Als weitere Möglichkeit bieten sich die kumulier-
ten Bestände an.  In den jeweiligen Zeiträumen 
summiert man die Bestände der betreffenden Na-
tionalität und die Bestände des Restes d. h. Sum-
me der Gesamtausländerbeschäftigung minus der 
jeweils auf Zusammenhang geprüften Nationalität. 
Bei diesem Vorgehen kann aus der Höhe des Koef-
fizienten allein nichts über die absolute Stärke des 
Zusammenhanges ausgesagt werden. Im Vergleich 
nach Nationalitäten bzw. -gruppen ist es jedoch 
möglich, eine Rangordnung nach Zusammenhang 
zwischen Freizügigkeit und Wanderungsbewegung 
vor 1968 (keine Freizügigkeit) und ab 1969 zu bil-
den.  Falls  die Verwirklichung   der  Freizügigkeit 
seit Ende 1968 zu einer verstärkten Arbeitskräfte-
wanderung (bei konstanter Rotation) der EG-Län-
der im Vergleich zu den übrigen Staaten geführt hat, 
müßten die (D-Koeffizienten für die EG-Staaten 
sehr hoch liegen. 

Wegen der unter (1) und (2) aufgeführten Schwierig-
keiten wurden der folgenden Analyse kumulierte Be-
stände zugrunde gelegt. 

Wie Tabelle 5 zeigt, läßt sich anhand der $-Koeffizien-
ten für EG-Länder im Vergleich zu den übrigen Staa-
ten keine verstärkte Arbeitskräftewanderung ablesen. 
Die Zahlen für diese Länder sind durchweg negativ, 
was bei der gewählten Anordnung ein relatives Zu-
rückbleiben gegenüber der stark gestiegenen Auslän-
derbeschäftigung im beobachteten Zeitraum aus-
drückt. Das gleiche Ergebnis erhält man natürlich 
auch für die EG-Länder insgesamt mit (— 0,1720 bzw. 
-0,1520) oder ohne Italien (-0,0709 bzw. -0,0556); 
die Gruppe der Nicht-EG-lndustriestaaten, deren 0-
Koeffizient dem Betrage nach mit -0,0483 bzw. 
— 0,0340 deutlich darunter liegt, zeigt einen geringe-
ren negativen Zusammenhang an. 

Um den starken Einfluß der Wanderungen aus An-
werbeländern auszuschalten, wurde die Berechnung 
auch ohne sie vorgenommen. Trotzdem ändert sich 
nichts an der oben gemachten Aussage. Wie bereits 
bei der Analyse der Entwicklungstrends fällt auch hier 
auf, daß Italien stärker hinter der allgemeinen Ent-
wicklung zurückblieb als z. B. Großbritannien, obwohl 
für dieses Land die Freizügigkeitsregelung nicht galt. 
Führt man die Berechnung ohne Grenzarbeitnehmer 
durch, verschiebt sich der Vergleich noch etwas wei-
ter zu ungunsten der EG-Länder. Es ändert sich je-
doch prinzipiell nichts an den Aussagen, so daß auf 
eine Wiedergabe der Ergebnisse verzichtet wurde. 

c) Folgerungen 
Zusammenfassend kann man feststellen, daß sich für 
die Bundesrepublik Deutschland aufgrund des vorlie-
genden Zahlenmaterials und der angewandten Metho-
den kein Beweis dafür führen läßt, daß die Einführung 
der Freizügigkeit der Arbeitskräfte als zusätzlicher 
Wanderungsimpuls für die anderen EG-Länder ge-
wirkt hat. Natürlich lassen sich Mutmaßungen darüber 
anstellen, ob ohne Freizügigkeitsregelung die Zuwan-
derung noch geringer gewesen wäre. Stellt man die 
anderen Nicht-EG-Industriestaaten gegenüber, die am 
ehesten einen Vergleich ermöglichen, so zeigt sich, daß 
die Gruppe der EG- und Nicht-EG-Staaten keine un-
terschiedliche Entwicklung der Wanderungsbewegun-
gen aufweisen. Bei den angrenzenden Nicht-EG-Staa-
ten ist dabei allerdings zu beachten, daß der Grenz-
arbeitnehmeranteil geringer ist als bei den EG-Staa-
ten. Die Freizügigkeitsregelung scheint sich in einer 
Erhöhung der Zahl der Grenzarbeitnehmer niederzu-
schlagen. 
Weiterhin fällt auf, daß die relative Zunahme für Italien 
sehr niedrig ist, wohingegen sie für Großbritannien 
— und in geringerem Umfang auch für Schweden — 
außerordentlich hoch liegt (wenn auch noch gering in 
absoluter Zahl), obwohl für beide Länder nicht die 
Freizügigkeitsbestimmungen galten. 
Die Schlüsse, die aufgrund des vorhandenen Daten-
materials und der angewandten Methoden gezogen 
wurden, gelten nur für die Bundesrepublik Deutsch-
land. Will man zu einer gewissen Generalisierung der 
Auswirkung der Freizügigkeitsregelung auf die Ar-
beitskräftewanderungen kommen, muß man auch die 
anderen Länder der Europäischen Gemeinschaft in die 
Untersuchung einbeziehen. Im folgenden wird des-
halb, soweit das Zahlenmaterial dies erlaubt, ein Ober-
blick über die Entwicklung der Ausländerbeschäfti-
gung in den anderen EG-Staaten gegeben. 

2. Frankreich  

a) Ausländerpolitik 
Frankreich kann, was Auswanderungen anbetrifft, in 
mancher Hinsicht mit der Bundesrepublik Deutsch-
land verglichen werden. Es hat etwa die gleiche Be-
völkerungszahl mit einem hohen Ausländeranteil; die 
Politik der Hereinnahme von ausländischen Arbeits-
kräften wurde bisher großzügig gehandhabt. Bis zum 
30. Oktober 1973 erhielt praktisch jeder Ausländer, der 
in Frankreich eine Arbeit fand, die Arbeitserlaubnis 
und Aufenthaltserlaubnis meist ohne Schwierigkei-
ten. Es war dabei nicht nötig, daß er von vornherein 
den Weg über das Einwanderungsamt (Office National 
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d'lmmigration = ONI) oder dessen Anwerbestellen 
im Ausland20) wählte, d. h. über die sogenannte kon-
trollierte Einreise21) (immigration contrölee) eine Tä-
tigkeit fand. Die meisten reisten als Touristen nach 
Frankreich, konnten dann, wenn sie eine Beschäfti-
gung gefunden hatten, diese nachträglich legalisieren 
lassen (immigration regularisee) und die vorgeschrie-
bene ärztliche Untersuchung durchlaufen. Die Anteile 
zeigt nachstehende Übersicht. 

 

Ausnahmen hiervon bestehen für die Algerier, sofern 
sie eine von der algerischen Arbeitsverwaltung (Office 
National Algerien de la Main-d'ceuvre = ONAMO) 
ausgegebene Arbeitskarte besitzen und die ärztliche 
Untersuchung hinter sich haben. Mit dieser Arbeits-
karte, deren Gültigkeit 9 Monate beträgt, können sie 
in Frankreich arbeiten. Danach besteht bei Vorliegen 
eines Beschäftigungsverhältnisses die Möglichkeit, 
über das Innenministerium (Einwohnermeldeamt) eine 
länger gültige Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Die 
Zuwanderung von algerischen Arbeitskräften ist seit 
1968 auf jährlich 35 000 begrenzt. 

Die Länder des ehemaligen französischen Schwarz-
afrika unterlagen bis 1963/64 keiner Einreisekontrolle. 
Waren Angehörige dieser Staaten erst einmal in 
Frankreich, brauchten sie keine Arbeitserlaubnis und 
keine Aufenthaltserlaubnis mehr. Erst ab 1963/64 bzw. 
1970 erschwerte man die Hereinnahme, indem für die 
arbeitswilligen ausländischen Arbeitskräfte aus die-
sen Ländern22) eine ärztliche Untersuchung und die 
Arbeitserlaubnis vorgeschrieben wurden. Das hinderte 
jedoch nicht daran, als „Tourist“ einzureisen, sich 
eine Beschäftigung zu suchen und diese dann nach-
träglich legalisieren zu lassen. Da sie danach keine 
Aufenthaltserlaubnis und keine Arbeitserlaubnis brau-
chen, besteht auch keine Kontrolle mehr. 1972 schätzte 
man ihre Zahl auf 70 000. 

20) Anwerbekommissionen bestehen in Spanien, Italien, Marokko, Por-
tugal, Tunesien, Türkei, Jugoslawien. 

21) Kontrollierte Einreise = staatlich organisierte Einreise: Das Unter-
nehmen gibt eine anonyme oder namentliche Anforderung an das 
zuständige Arbeitsamt. Die Arbeitsverwaltung des Departments 
(Direction Döpartementale du Travail) prüft, ob sich innerhalb drei 
Wochen ein geeigneter französischer Arbeitnehmer oder bereits an-
wesender ausländischer Arbeitnehmer für die Stelle finden läßt* Falls 
das nicht der Fall ist, wird die Anforderung an das Einwanderungsamt 
gegeben. 

22) Republik Kamerun, Republik Zentralafrika, Kongo Brassaville, 
Elfenbeinküste, Dahomey, Gabon, Guinea, Obervolta, Madagaskar, 
Mauretanien, Niger, Tschad, Senegal, Mali. 

23) Commissariat G6n6ral du Plan: Rapport de la Commission: Emploi 
(tomöll), Paris 1971, S. 71. 

24) INSEE: Les Collections de I'INSEE, D 21: Projectlons Démographiques 
pour la France, Paris 1973.  

25) Granotier, Bernard: Les Travailleurs Immigrös en France, Paris 1970, S. 
49.  

26) Vgl. Rabut, Odile: Les Etrangers en France, in: Population Nr. 3, 
Mai/Juni 1973, S. 622.  

27) Granotier, Bernard: Les Travailleurs Immigr6s en France, Paris 1970, S. 
218. Kommission   der   Europäischen   Gemeinschaften:   Bingemer   
Karl, Meistermann-Seeger Edeltrud: Struktur und Strukturveränderungen 
ausländischer Arbeitnehmer der Europäischen Gemeinschaften von 
1960-1970, Brüssel 1973, S. 61. 

Die Tendenz in Frankreich geht immer mehr dahin, 
die ungehinderte Einreise besser zu kontrollieren und 
einzuschränken. So ist ab 30. Oktober 1973 die Mög-
leichkeit der nachträglichen Legalisierung des Be-
schäftigungsverhältnisses abgeschafft. Es wird ange-
strebt, alle Neubeschäftigungen von Angehörigen aus 
Nicht-EG-Staaten nur über das Office National d'lm-
migration abzuwickeln. 
Nach dem letzten Wirtschaftsplan wird allerdings bis 
1975 immer noch von einem jährlichen Nettozustrom 
von 75000 ausländischen Arbeitnehmern ausgegan-
gen23), was bei Berücksichtigung der Familienzusam-
menführung einer Zahl von etwa 200000 Ausländern 
jährlich entspricht. Die neueste Vorausschätzung des 
Statistischen Amtes (Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques — INSEE) rechnet bis 1985 
mit einer Zunahme der ausländischen Erwerbsbevöl-
kerung um 1 246 000, was einer Steigerung der Aus-
länderzahl in Frankreich um etwa zweieinhalb Mil-
lionen bedeutet.24) 
Bei den Ausländerzahlen für Frankreich ist zu beach-
ten, daß diese weit höher liegen würden, wenn nicht 
eine ausgesprochen liberale Einbürgerungspolitik be-
trieben worden wäre. Bei der Volkszählung 1962 wur-
den 1267000 naturalisierte Franzosen gezählt.25) 
Jährlich werden, wie Tabelle 6 zeigt, durchschnittlich 
etwa 35 000 Ausländer eingebürgert. 
Nach dem Abzug der Franzosen aus Algerien optier-
ten ca. 90 000 Algerier für die französische Staatsbür-
gerschaft. Sie werden in der Volkszählung 1968 zu den 
Franzosen gerechnet.26) 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die fran-
zösische Ausländerpolitik nach dem 2. Weltkrieg sehr 
liberal war. Die großzügige Hereinnahme und Einbür-
gerung von Ausländern stand anfangs unter bevöl-
kerungspolitischen Zielsetzungen, später unter dem 
Zwang, den Arbeitskräftebedarf der französischen 
Wirtschaft zu befriedigen. Zur Frage der Integration 
der ausländischen Arbeitnehmer ist die Haltung et-
was zwiespältig. Einerseits wird bei Einreise und Fa-
milienzusammenführung recht großzügig verfahren 
und die ausländischen Arbeitnehmer dürfen aufgrund 
ihrer Herkunft bei Entlohnung und Beschäftigungsbe-
dingungen nicht diskriminiert werden. Andererseits 
wünscht Frankreich den Zustrom besser zu kontrollie-
ren und betreibt keine gezielte Integrationspolitik. Der 
Ausländer wird in Frankreich weitgehend sich selbst 
überlassen. Bestimmte schwere Arbeiten werden 
überwiegend von Arbeitnehmern aus weniger indu-
strialisierten Drittländern übernommen. Dabei über-
wiegen Arbeitnehmer aus jenen Ländern, aus denen 
die Zuwanderung erst in den letzten Jahren eingesetzt 
hat. In Frankreich ergibt sich deshalb — in weit stär-
kerem Maß als in anderen EG-Mitgliedstaaten — eine 
soziale Schichtung innerhalb der Gruppe der aus-
ländischen Arbeitnehmer im Lande.27) 

b) Entwicklung der Ausländerbeschäftigung 
(1) Arbeitnehmer 
Leider gibt es in Frankreich keine laufende bzw. zu-
verlässige Statistik der beschäftigten Ausländer. An-
haltspunkte liefert die alle sechs Jahre durchgeführte 
Volkszählung. Die Ergebnisse der letzten drei Volks-
zählungen sind in Tabelle 7 zusammengestellt. Für die 
EG-Länder ist mit Ausnahme Italiens 1972 durchwegs 
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eine Abnahme der Erwerbspersonenzahlen festzu-
stellen, obwohl die Gesamtausländerzahlen gestiegen 
sind. 

Um Erwerbstätigenzahlen für die Jahre zwischen den 
allgemeinen Volkszählungen zu erhalten, führt das 
Nationale Statistische Amt (Institut National de la Sta-
tistique et des Etudes Economiques) jährlich im März 
eine Stichprobenerhebung zur Erwerbstätigkeit durch 
(Enquete par Sondage sur l'Emploi). Hierbei wird ab 
1968 auch das Merkmal Nationalität erfragt. Die Er-
gebnisse für die Jahre 1968 bis 1972 sind in Tabelle 8 
wiedergegeben. Man sieht, daß sich der Trend ab-
nehmender Erwerbsbevölkerung aus den EG-Ländern 
bei steigender Drittländerbeschäftigung tendenziell 
fortsetzt. 

Die Zahlen dürften, zumindest in ihrer absoluten Hö-
he, mit starken Zufallsfehlern behaftet sein, da der 
Auswahlsatz der zugrundeliegenden Haushaltsstich-
probe nur 0,33 % beträgt. Insbesondere bei Nationali-
täten mit geringer Besetzung können dadurch beacht-
liche Schwankungen auftreten. Am Beispiel Luxem-
burgs wird das besonders deutlich. Weiterhin werden 
bei Repräsentativbefragungen dieser Art die Auslän-
der meistens ungenügend erfaßt, da sich ihr Wohnsitz 
häufig ändert bzw. nicht bekannt ist.28) Bei der Ge-
samtzahl der Wohnbevölkerung aus der Stichproben-
erhebung beträgt die Abweichung zum Volkszählungs-
ergebnis im Jahre 1968 ca. 10 %, bei den Erwerbsper-
sonen fast 20 %. Bei den einzelnen Nationalitäten 
liegen die Abweichungen zum Teil noch beträchtlich 
höher. Trotzdem ist der Trend unverkennbar, daß die 
Beschäftigung von EG-Angehörigen in Frankreich zu-
rückgegangen ist. 

Untermauert wird diese Aussage durch die Zahlen des 
Nationalen Einwanderungsamtes (Office National 
d'lmmigration) über die neueingereisten Dauerarbeit-
nehmer29) nach Tabelle 9. Der Rückgang der Neuein-
reisenden aus EG-Ländern ist vor allem auf die Ab-
nahme bei den Italienern und den Deutschen zurück-
zuführen. Die Anzahl der Angehörigen aus den Nie-
derlanden und Belgien ist dagegen, bedingt durch die 
relativ günstige wirtschaftliche Entwicklung in Frank-
reich, angestiegen. Die Grenzarbeitnehmer (Einpend-
ler) aus Belgien haben demgegenüber weiterhin ab-
genommen. Das gleiche gilt für die Bundesrepublik 
Deutschland (Tabelle 10). Einpendlerzahlen über die 
in Frankreich beschäftigten Luxemburger und Schwei-
zer waren nicht zu erhalten. Einen interessanten 
Aspekt zeigt die Tabelle 11, die Angaben zu den fran-
zösischen Grenzarbeitnehmern in der Bundesrepu-
blik Deutschland, Belgien, Schweiz und Luxemburg 
enthält. Obwohl zwischen der Schweiz und Frankreich 
keine Freizügigkeitsregelung besteht, liegt die Anzahl 
der Auspendler aus Frankreich in die Schweiz sowohl 
in der absoluten Höhe als auch in der relativen Zu-
nahme im Vergleich zu den EG-Ländern an der Spitze. 

28) In geringem Umfang gilt dies auch für die Volkszählung. Siehe auch 
unter Abschnitt b (2) Ausländische Wohnbevölkerung. 

29) In Frankreich wird, anders als in der Bundesrepublik Deutschland, 
unterschieden zwischen Saisonarbeitskräften und Dauerarbeitneh-
mern. Die Zahl der in den letzten Jahren neueingereisten Saison-
arbeitnehmer lag nur geringfügig unter denen der Dauerarbeitnehmer. 
Fast 90 % kamen aus Spanien, jährlich etwa 3000 aus Portugal und in 
steigender Zahl aus Marokko (1971: 5702). Quelle: Office National 
d'lmmigration: Statistiques de l Immigration 1971, S. 94. 

30) Vgl. „Perspectives“ No. 1246, Paris 22. April 1972, S. 1 ff. 
31) Vgl. Rabut, Odile: Les Etrangers en France, in: Population Nr. 3, 

Mai/Juni 1973, S. 623. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß die 
Grenzarbeitnehmerbeschäftigung zwischen Italien 
und Frankreich unbedeutend und zwischen Frankreich 
und Spanien gering ist.30) 
Die Analyse der bisher vorliegenden Daten zur Be-
schäftigung ausländischer Arbeitnehmer in Frank-
reich zeigt, daß die Beschäftigung von EG-Angehöri-
gen sowohl absolut als auch relativ zur Gesamtaus-
länderbeschäftigung zurückgegangen ist. Bei der Zahl 
der ausländischen Arbeitskräfte aus Italien fällt auf, 
daß sie nicht nur relativ — wie in der Bundesrepublik 
Deutschland -, sondern auch absolut abgenommen 
hat. Inwieweit das auf die laufende Einbürgerung von 
Italienern zurückzuführen ist, läßt sich nicht klar er-
sehen. Die Abnahme der italienischen Wohnbevölke-
rung in Frankreich zwischen den beiden Volkszählun-
gen (vgl. Tabelle 7) entspricht etwa der Summe der 
eingebürgerten Italiener im gleichen Zeitraum (vgl. 
Tabelle 6). Auf jeden Fall kann man aufgrund der ver-
ringerten Zahl der neueintretenden italienischen Dau-
erarbeitnehmer (Tabelle 9) und der ebenfalls sinken-
den Erwerbspersonenzahl (Tabelle 8) höchstens eine 
Stagnation annehmen. 
Wie bei der Bundesrepublik Deutschland ist auch bei 
Frankreich auffallend, daß die Beschäftigung von Eng-
ländern stärker als die aus EG-Ländern zu steigen 
scheint. Das zeigt die zunehmende Zahl der neueinge-
reisten Dauerarbeitnehmer aus diesem Land (Tabelle 
5). 

(2) Ausländische Wohnbevölkerung 
Die bisherige Untersuchung der Ausländerbeschäfti-
gung in Frankreich basiert auf unzureichenden stati-
stischen Grundlagen. Es sind entweder keine fortlau-
fenden (Volkszählungen) oder keine zuverlässigen 
Zahlen (Stichprobenerhebung zur Erwerbstätigkeit) 
oder nur Anhaltspunkte (Neueinreisende, Grenzar-
beitnehmer) zur Beschäftigung ausländischer Arbeit-
nehmer in Frankreich vorhanden. Eine Analyse wie 
für die Bundesrepublik Deutschland war deshalb nicht 
möglich. Eine Ergänzung des Materials kann mit Daten 
des Innenministeriums (Ministere de l'lnterieur) vor-
genommen werden. Es stellt jährlich zum 31. Dezem-
ber die Zahlen der ausländischen Wohnbevölkerung 
nach Nationalitäten zusammen. Die Angaben beruhen 
auf den ausgegebenen Aufenthaltserlaubnissen (car-
tes de sejour). Verläßt ein Ausländer vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer Frankreich, wird er anhand der gel-
tenden Aufenthaltserlaubnis noch als in Frankreich 
wohnhaft gezählt. Die ausländische Wohnbevölkerung 
ist deshalb nach den Angaben des Innenministeriums 
tendenziell überhöht. Der richtige Wert dürfte zwi-
schen dem Volkszählungsergebnis und den Zahlen 
des Innenministeriums liegen. Tabelle 12 zeigt die 
zahlenmäßige Entwicklung der in Frankreich leben-
den Ausländer. Da für das Jahr 1968 Daten sowohl 
von der Volkszählung (1. März 1968) als auch vom In-
nenministerium vorliegen, bietet sich ein Vergleich an. 
Nimmt man den Mittelwert der Zahlen des Innenmini-
steriums vom 30. 12. 1967 und 31. 12. 1968, um sich 
dem Stichtag der Volkszählung anzunähern, dann er-
gibt sich eine Abweichung zur Volkszählung von etwa 
14 %. Sie schwankt innerhalb der Nationalitäten kaum 
um diesen Wert.31) Da bei der Volkszählung der Auf-
enthaltsort der Ausländer nicht immer bekannt ist, 
weist sie im Ergebnis eine Untererfassung der Auslän- 
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der um etwa 6-8 % aus32), die Zahlen des Innenmini-
steriums dagegen eine Übererfassung der tatsächli-
chen ausländischen Wohnbevölkerung um den glei-
chen Prozentsatz.33) Für eine Analyse der trendmäßi-
gen Entwicklung, wie sie bei der Bundesrepublik 
Deutschland durchgeführt wurde, spielt eine um den 
gleichen Prozentsatz schwankende Veränderung kei-
ne große Rolle. Die Abweichung dürfte zwar nicht für 
jedes Jahr gleich bleiben, da sie aber bei den einzel-
nen Nationalitäten nicht stark schwankt, werden die 
Nationalitäten mit jeweils gleichen prozentualen Ab-
weichungen ausgewiesen. Deshalb erscheint in dieser 
Hinsicht die Berechnung der log-linearen Regressions-
koeffizienten als Maß der durchschnittlichen relati-
ven Veränderung gerechtfertigt. Problematisch ist 
allerdings, daß sich die Zahlen des Innenministeriums 
auf die ausländische Wohnbevölkerung und nicht auf 
die Arbeitnehmer beziehen. Wenn die Erwerbsquote 
(das Verhältnis Erwerbsbevölkerung zu Wohnbevöl-
kerung) über die Zeit hinweg gleichbleiben würde, so 
würde das keine große Rolle spielen. Wie jedoch aus 
Tabelle 7 zu ersehen, ändert sich die Erwerbsquote, 
da mit zunehmender Aufenthaltsdauer versucht wird, 
die Familienangehörigen nachzuholen. Leider gibt es 
für Frankreich kaum Angaben zur Verweildauer der 
Ausländer. Etwa 50 % der neueingereisten ausländi-
schen Arbeitnehmer haben allerdings den Wunsch, 
länger oder für dauernd in Frankreich zu bleiben.34) 
Selbst diejenigen, die mit der Absicht kamen, nur eine 
begrenzte Zeit im Land zu arbeiten, verschieben häu-
fig die Abreise immer wieder oder entschließen sich, 
ganz im Land zu bleiben.35) Dementsprechend wächst 
auch der Wunsch, die Familienangehörigen nachzu-
holen. Die Erwerbsquote sinkt mit der Zeit.36) 

Tendenziell sind die Arbeitnehmer aus EG-Staaten be-
vorzugt, da sie das Recht haben, ihre Familienange-
hörigen nachkommen zu lassen. Die niedrige Er-
werbsquote im Vergleich zu den Drittländern deutet 
darauf hin, daß sie von diesem Recht auch Gebrauch 
machen. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Fa-
milienangehörigen — wenn sie nachgeholt werden — 
bei den Arbeitnehmern aus Nicht-Industriestaaten 
größer.37) Die französische Ausländerpolitik ist bei 
Familienzusammenführung immer recht großzügig 
verfahren. Mit steigender Verweildauer sinkt deshalb 
auch bei Personen aus diesen Ländern die Erwerbs-
quote. 

Die log-linearen Regressionskoeffizienten als Maß der 
durchschnittlichen relativen Veränderung der auslän-
dischen Wohnbevölkerung können aufgrund der oben 
beschriebenen Unsicherheiten nur als ein Indiz zur 
Entwicklung der Arbeitnehmerbeschäftigung gewertet 
werden. Tabelle 13 zeigt diese Koeffizienten; in den 
Schaubildern 2a und 2b ist in halblogarithmischem 

32) Vgl. Commissariat General du Plan: Rapport de la Commission, Em-
ploi II, Paris 1971, S. 14 und: Rabut, Odile a. a. O., S. 624. 

33) De facto dürften auch die Zahlen des Innenministeriums zu niedrig 
liegen wegen Nichtanmeldung bzw. illegalen Aufenthalts. 

34) Castles, Stephen; Kosak, Godula: Immigrant Workers and Class 
Structure in Western Europe, London 1973, S. 54. 

35) Ca/ame, Paulette et Pierre: Les Travailleurs etrangers en France, 
Paris 1972, S. 47. 

36) Vergleiche hierzu auch die Ausführungen von Böhning zum „Self-
feeding Process of Economic Migration“ (Böhning, R. W.: The 
Migration of Workers in the United Kingdom and the European 
Community, London 1972, S. 54 ff. 

37) Vgl. Rabut, Odile: a. a. O., S. 634 f. 
38) International Labour Office: Yearbook of Labour Statistics 1966, S. 

397. Zum Problem der Arbeitskräftewanderungen unter Freizügig-
keitsbedingungen siehe auch Abschnitt IV. 

Maßstab die Entwicklung der ausländischen Wohn-
bevölkerung in Frankreich nach Nationalitäten wie-
dergegeben. 
Es zeigt sich, daß die Bestände der Angehörigen aller 
EG-Nationalitäten abgenommen haben, und zwar in 
der Zeit ab 1962 stärker als vorher. In absoluten Zah-
len ist der Rückgang bei den Italienern am größten, 
relativ gesehen haben die Belgier am stärksten abge-
nommen. Bei den Italienern ist der Rückgang zum gro-
ßen Teil auf natürliche Abgänge (Sterbefälle) und Ein-
bürgerungen zurückzuführen. Nichtsdestoweniger 
bleibt die Tatsache bestehen, daß die Zahl der Ange-
hörigen aus EG-Staaten abgenommen hat, während 
sie aus Drittländern zum Teil erheblich gestiegen ist. 
Ähnlich wie bei der Bundesrepublik Deutschland fällt 
auch bei Frankreich die Entwicklung der Zahl der Ar-
beitskräfte aus Großbritannien auf: Im Zeitraum 1959 
bis 1972 war im Schnitt eine Zunahme zu verzeichnen, 
während im gleichen Zeitraum eine Abnahme bei den 
EG-Ländern festzustellen war. Im Zeitraum 1962 bis 
1972 ist die Abnahme der Zahl der Personen aus Groß-
britannien erheblich schwächer als die der einzelnen 
EG-Länder. 
Die Tabelle 14 mit den (D-Koeffizienten als Maß der 
Stärke des Zusammenhanges zwischen Wanderung 
und Freizügigkeitsregelung, dargestellt an der Zahl 
der Ausländer in den Zeiträumen vor 1968 und ab 
1969, bekräftigt die oben gemachten Ausführungen. 
Bei allen EG-Ländern wird ein negativer Wert ausge-
wiesen, was auch hier auf eine unterproportionale Ent-
wicklung hinweist. Bei den Drittländern ist der Koeffi-
zient dagegen positiv. 
Man sieht, daß die Korrelation bei Italien den höchsten 
negativen Wert aufweist (- 0,1275 bzw. – 0,0968), ob-
wohl für dieses Land die Freizügigkeitsregelung be-
stand. Bei Großbritannien ohne Freizügigkeitsrege-
lung ergibt sich ein geringerer negativer Zusammen-
hang (- 0,0138 bzw. – 0,0121) als bei der Bundesre-
publik Deutschland (- 0,0282 bzw. – 0,0230) und Bel-
gien (- 0,0436 bzw. – 0,0329). Selbst die Schweiz liegt 
noch vor den Niederlanden und Luxemburg. 

c) Folgerungen 
Ähnlich wie für die Bundesrepublik Deutschland 
kommt man aufgrund des vorhandenen Zahlenmate-
rials und der angewandten statistischen Methoden 
zum Ergebnis, daß für Frankreich trotz Freizügigkeits-
regelung kein verstärkter Zuzug bzw. keine geringere 
Abnahme der Zahl der Arbeitskräfte aus EG-Ländern 
stattgefunden hat. Es fällt wieder auf, daß bei den 
vergleichbaren Industriestaaten die Zahl der Staats-
angehörigen aus Großbritannien in Frankreich zwar 
abnahm, aber in geringerem Umfang als bei den EG-
Staaten. Selbst wenn man bei den Italienern die 
hohen Einbürgerungszahlen berücksichtigt, kommt 
man immer noch zu einer leichten Abnahme oder 
Stagnation. Die größte Zuwanderung von Italienern 
nach Frankreich fand vor der ersten Freizügigkeits-
verordnung statt. Damit ist die bei der Einfügung des 
Artikels 48 des EWG-Vertrages wiederholt geäußerte 
Befürchtung eines Oberflutens der EG-Länder mit 
italienischen Arbeitskräften auch für Frankreich nicht 
eingetreten. Auf die Aufnahme dieses Artikels hatte 
vor allem Italien gedrungen, das darin eine Möglich-
keit sah, seine damals sehr hohen Arbeitslosenzahlen 
abzubauen (1956:1 847 000; 1957:1 643 OOO).38) 
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3. Belgien 
a) Entwicklung der Ausländerbeschäftigung und Ausländerpolitik 
Leider gibt es in Belgien keine laufende Statistik der 
beschäftigten Ausländer. In Tabelle 15 sind die aus-
ländischen Arbeitskräfte nach Nationalität anhand der 
verfügbaren Quellen zusammengestellt. 
Die Angaben für 1961 beruhen auf der allgemeinen 
Volkszählung. 1967 fand eine Zählung der beschäf-
tigten Ausländer in den Betrieben statt. Alle Betriebe 
mit Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wur-
den befragt.39) Die Ergebnisse von 1968 und 1971 
beruhen auf Auszählungen der bei der Caisse 
generale d'epargne et de retraite (Allgemeine Spar-
und Pensionskasse) sozialversicherten ausländischen 
Arbeitnehmer. Man sieht aus Tabelle 15, daß die Zahl 
der EG-Angehörigen sehr hoch ist. Während die Zahl 
der Beschäftigten aus Nicht-EG-Ländern zwischen 
1961 und 1967 um das Doppelte stieg, stagnierte sie 
zwischen 1968 und 1971. Die Gesamtzunahme der 
ausländischen Beschäftigten zwischen 1968 und 1971 
in Belgien geht deshalb fast ausschließlich auf die 
gestiegene Beschäftigung von EG-Angehörigen zu-
rück, vor allem auf solche aus Italien und Frankreich. 
Das drücktsich auch in den (D-Koeffizienten (Tabelle 17) 
aus, die sowohl für die EG insgesamt ( + 0,0130) als 
auch für die französischen (+ 0,0215) und italieni-
schen Beschäftigten (-f 0,0085) positiv sind. Dagegen 
ist der Koeffizient für die Drittländerbeschäftigung 
negativ (—0,0130). Auffallend ist jedoch wiederum, 
daß bei Großbritannien der ^-Koeffizient positiv ist. 
Damit ergibt sich für Belgien ein anderes Bild bei der 
Entwicklung der Ausländerbeschäftigung nach EG-
öder Nicht-EG-Ländern als für die Bundesrepublik 
Deutschland oder Frankreich. Es ist hier allerdings 
zu bedenken, daß das in Belgien praktizierte Ver-
fahren bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern aus 
Drittländern diesen gegenüber recht restriktiv wirkt. 
Es gibt keine staatlichen Anwerbe- bzw. Vermittlungs-
stellen. Der ausländische Arbeitnehmer aus einem 
Nicht-EG-Land muß sich vom Ausland aus eine Be-
schäftigung suchen und dann über das belgische 
Konsulat oder die belgische Botschaft um die Arbeits-
erlaubnis nachfragen. Das Office National de l'Emploi 
(Nationales Amt für Beschäftigung; es entspricht etwa 
der Bundesanstalt für Arbeit) prüft, ob sich ein geeig-
neter belgischer Bewerber oder ein bereits anwesen-
der Ausländer für diese Stelle finden läßt. Erst wenn 
dies nicht der Fall ist und der Bewerber die Staats-
angehörigkeit eines jener Länder besitzt, mit denen 
bilaterale Abkommen bestehen40), wird die Arbeits-
erlaubnis erteilt. Eine nachträgliche Legalisierung 
wird nicht durchgeführt. Falls festgestellt wird, daß 
der Ausländer als „Tourist“ eingereist ist, um sich 
eine Beschäftigung zu suchen, wird er ausgewiesen. 
Diese verschärfte Handhabung wurde etwa ab 1967 
durchgeführt, als im Inland die Arbeitslosigkeit stieg 
und der Ruf nach einer schärferen Kontrolle der Aus-
länderbeschäftigung laut wurde. 
Die unbefristete Arbeitserlaubnis (permis de travail A) 
wird nach frühestens zwei Jahren und dann, von gewis-
sen Maßnahmen abgesehen, praktisch nur bei Fami- 

39) Dabei wurden allerdings mithelfende Familienangehörige, Haus-
gehilfen usw., die der Sozialversicherungspflicht nicht unterliegen, 
nicht erfaßt. 

40) Österreich, Dänemark, Spanien, Finnland, Großbritannien, Grie-
chenland, Irland, Island, Norwegen, Schweden, Schweiz, weiterhin 
Algerien, Malta, Marokko, Tunesien, Türkei, Jugoslawien. 

lienzusammenführung erteilt. Die erstmalig erteilte Ar-
beitserlaubnis (permis de travail B) gilt nur für ein 
Jahr und nur für einen Arbeitgeber. Sie verlängert 
sich um ein bis zwei Jahre, wenn der ausländische 
Arbeitnehmer im gleichen Wirtschaftszweig verbleibt. 
Eine Tätigkeit in einem anderen Wirtschaftszweig und 
das Nachholen der Familie sind nur bei Vorliegen be-
stimmter Bedingungen möglich. Eine Obersicht über 
die erstmalig ausgegebene Arbeitserlaubnis enthält 
Tabelle 16. Niederländer und Luxemburger sind darin 
nicht aufgeführt, da für die Beneluxstaaten bereits seit 
1959 die Freizügigkeit der Arbeitskräfte gilt. Da sie 
seit 1968 auch für alle EG-Staaten eingeführt wurde, 
entfiel die Arbeitserlaubnis als statistische Kontroll-
möglichkeit. Deshalb sind ab 1968 keine Zahlen über 
neuausgegebene Arbeitsgenehmigungen an EG-An-
gehörige mehr vorhanden. 
Abschließend sei noch erwähnt, daß in Belgien die 
Grenzarbeitnehmeranteile anders als in der Bundes-
republik Deutschland sehr gering sind (Tabelle 18). 

b) Folgerungen 
Für Belgien ergibt sich, daß der Beschäftigung von 
ausländischen Arbeitnehmern aus EG-Staaten eine 
erheblich größere Bedeutung zukommt als beispiels-
weise in Frankreich oder in der Bundesrepublik 
Deutschland. Fast zwei Drittel der beschäftigten Aus-
länder sind EG-Angehörige. Der Bedarf wird zum 
größten Teil aus den Mitgliedsländern gedeckt, wozu 
allerdings entscheidend das restriktive Verfahren zur 
Erteilung der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bei-
trägt. Das zeigt besonders gut Tabelle 16. Nach Been-
digung der liberalen Ausländerpolitik sank ab 1966/67 
— auch beschleunigt durch eine wirtschaftliche Rezes-
sion — die Zahl der erstmalig beschäftigten Ausländer 
aus Drittländern schnell ab und erreichte auch später 
nie mehr das vorherige Niveau. Wie aus Tabelle 15 zu 
ersehen ist, stagnierte 1961 und 1967 die Beschäfti-
gung von EG-Angehörigen. Sie stieg aus Drittländern 
um das Doppelte. 
Die erhöhte Beschäftigung von EG-Angehörigen in 
den Jahren 1968 und 1971 kann deshalb nicht einfach 
als Auswirkung der Freizügigkeit interpretiert werden. 
Die erwähnten Restriktionen hinsichtlich der Beschäf-
tigung von ausländischen Arbeitnehmern aus Dritt-
ländern verhinderte ein gleichzeitiges Ansteigen die-
ser Personengruppe. 

4. Niederlande 
a) Ausländische Arbeitskräfte und Ausländerpolitik 
Es ist kaum möglich festzustellen, wie viele ausländi-
sche Arbeitnehmer sich in den Niederlanden befinden: 
z. B. sind keine Angaben über die Zahl der Arbeitneh-
mer aus den früheren niederländischen Besitzungen 
verfügbar (Indonesien, Surinam, Antillen usw., vgl. 
weiter unten). In den offiziellen Veröffentlichungen fin-
det sich nur die Zahl der gültigen Arbeitserlaubnisse. 
Sie ist nicht gleichzusetzen mit der Gesamtzahl der in 
den Niederlanden anwesenden ausländischen Arbeit-
nehmer. Seit 1969 werden nur Arbeitserlaubnisse für 
die Arbeitnehmer, die weniger als fünf Jahre im Lande 
beschäftigt sind, ausgewiesen. Danach erhalten sie 
eine Dauerarbeitserlaubnis. Über die Zahl der Aus-
reisenden besteht dann praktisch keine statistische 
Kontrolle, da die Arbeitserlaubnis, sofern sie nicht 
zurückgegeben wird, noch gültig ist und gezählt wird. 
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Bereits vor Inkraftsetzen der EWG-Verordnung 1612/68 
war aufgrund des Benelux-Vertrages seit 1958 die 
Arbeitserlaubnis für Belgier und Luxemburger aufge-
hoben worden. Die Erfassung der Zahl der neueinge-
reisten Arbeitnehmer aus der EG erfolgt in den Nie-
derlanden seit 1969 über die Einwohnermeldeämter 
bzw. — je nach Verdiensthöhe — über die Kranken-
kassen. Die Grenzarbeitnehmer sind mit enthalten. In 
Tabelle 20 ist der Versuch gemacht, anhand der ver-
fügbaren Unterlagen die neueingereisten ausländi-
schen Arbeitnehmer, sofern sie eine befristete Arbeits-
erlaubnis besitzen, zusammenzustellen: 
— Die absolute und relative Zunahme lag bei den Ar-
beitnehmern aus Nicht-EG-Ländern höher als bei den 
Arbeitnehmern aus der Gemeinschaft. 
— Von den Arbeitnehmern aus der Gemeinschaft sind 
nicht die Italiener, sondern die Deutschen und Belgier 
zahlenmäßig am stärksten vertreten. Bei den Deut-
schen spielen dabei die Grenzarbeitnehmer — im Ge-
gensatz zu den Belgiern — eine untergeordnete Rolle. 
Ihre Zahl ist relativ klein und zudem abnehmend (Ta-
belle 19). Dagegen sind sehr viele belgische Grenz-
arbeitnehmer in den Niederlanden beschäftigt.  Zu-
sammen mit den dort wohnenden belgischen Arbeit-
nehmern (Tabelle 21) dürften sie die stärkste Natio-
nalitätengruppe aller beschäftigten Ausländer stellen. 

— Die Aufenthaltsdauer der Arbeitnehmer aus Nicht- 
EG-Staaten muß allgemein gering sein, da die Zahl 
der Neuzugänge im Vergleich zu der Zahl aller anwe-
senden ausländischen Arbeitnehmer aus Nicht-EG- 
Staaten relativ groß ist. 

Die zuletzt gemachten Ausführungen spiegeln das 
Resultat der niederländischen Wanderungspolitik wi-
der, deren Ziel es ist, die Aufenthaltsdauer niedrig zu 
halten. So wird denn auch versucht, über die Anwerbe-
politik — mit den meisten Mittelmeerländern bestehen 
Anwerbevereinbarungen — bevorzugt alleinstehende 
junge Arbeitskräfte hereinzuholen. Man befürwortet 
eine zeitlich begrenzte Beschäftigung des ausländi-
schen Arbeitnehmers und ist an einer Familienzusam-
menführung nicht interessiert. Daueraufenthalt und 
Integration werden offiziell nicht gefördert.41) Es ist 
deshalb auch für Nicht-EG-Arbeitnehmer sehr schwer, 
die Familienangehörigen nachzuholen. Dies ist nur 
möglich nach mindestens zweijähriger Tätigkeit in den 
Niederlanden, mit der Beschäftigungszusage (Arbeits-
vertrag) für ein weiteres Jahr und dem Nachweis einer 
angemessenen Wohnung. 
Wegen der steigenden Arbeitslosigkeit im eigenen 
Land wurde 1969 und 1970 eine verschärfte Auslän-
dergesetzgebung eingeführt, die zwar bei Bedarf eine 
flexible Politik der Hereinnahme von ausländischen 
Arbeitskräften aus Drittländern ermöglicht, sie jedoch 
41) 30 Prozent der Ausländer aus den Mittelmeerländern, die während 

der Rezession 1966/1967 die Niederlande verließen, waren weniger 
als 
ein Jahr in den Niederlanden; 84% weniger als drei Jahre (Böhning, 
R. W.: The Migration of Workers in the United Kingdom and the 
European Communities, London 1972, S. 42). 

42) Anwerbevereinbarungen bestehen mit Portugal, Spanien, Marokko, 
Tunesien, Jugoslawien, Türkei, Griechenland, Malta. 

43) International  Labour Office: Bulletin of Labour Statistics 11/1973, 
S. 36. 

44) Das Statistische Zentralamt (Centraal Bureau   vqor de Statistiek) 
erhob zwar im Rahmen der Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
(Arbeidskrachtensteekproef) auch das Merkmal Nationalität. Die Er-
gebnisse sind jedoch zu unsicher. 
Die Erhebung über ausländische Arbeitnehmer (Enquete Buiten-
landse Werknehmers) bei den Betrieben 1971 und 1972 brachte vor 
allem für die EG-Angehörigen eine erhebliche Untererfassung, da den 
Betrieben für diese Nationalitäten keine Registrierungspflicht 
vorgeschrieben. 

stärker kontrolliert. Die sogenannte spontane Einwan-
derung ist nicht mehr möglich (d. h. Einreise als Tou-
rist, dann Arbeitssuche und Beantragung einer Ar-
beitserlaubnis). Arbeitserlaubnisse für Arbeitskräfte 
aus Nicht-EG-Staaten werden nur noch über die nie-
derländischen Anwerbestellen42) oder Konsulate bzw. 
Botschaften im Herkunftsland in Zusammenarbeit mit 
den Anwerbeländern erteilt. Zuvor wird geprüft, ob 
für die offene Stelle ein geeigneter niederländischer 
Bewerber bzw. ein bereits in den Niederlanden leben-
der Ausländer gefunden werden kann. 
Diese Möglichkeit der zwar flexiblen Handhabung, 
jedoch schärfer kontrollierten Einreise von ausländi-
schen Arbeitnehmern aus Drittländern führte 1972 zu 
einer erheblich geringeren Zahl von erstmalig erteil-
ten Arbeitserlaubnissen (15800) im Vergleich zu 1971 
(33 100) Arbeitnehmern aus Drittländern. Die hohe Ar-
beitslosigkeit im eigenen Land (1972:108000 Arbeits-
lose, entsprechend einer Arbeitslosenquote von 
2,7 %)43) veranlaßte die niederländischen Behörden 
zu einer zurückhaltenden Vergabe von Arbeitserlaub-
nissen. 

b) Ausländische Wohnbevölkerung 
Die Zahlen zu den ausländischen Arbeitnehmern (Ta-
belle 20) in den Niederlanden sind sehr lückenhaft 
und beruhen zudem auf Erfassungsverfahren, die im 
Laufe der Zeit geändert wurden und die Vergleich-
barkeit erheblich einschränken. Eine statistisch-me-
thodische Analyse, wie beispielsweise bei der Bun-
desrepublik Deutschland, war nicht möglich. Die ver-
fügbaren Zahlen können nur Hinweise und Tendenzen 
liefern.44) 
Eine relativ zuverlässige Statistik der in den Nieder-
landen lebenden Ausländer ist die des Justizministe-
riums (Ministerie van Justitie). Sie beruht auf den 
erteilten Aufenthaltserlaubnissen, die für jeden Aus-
ländervorgeschrieben ist, der sich länger als 180 Tage 
in den Niederlanden aufhält. Die Ergebnisse zeigt die 
Tabelle 21. Die daraus errechneten log-linearen Re-
gressionskoeffizienten dazu sind in Tabelle 22 zu-
sammengestellt. Wie in keinem anderen EG-Staat lag 
die Zunahme — hier der ausländischen Wohnbevölke-
rung — aus den Mitgliedstaaten nach 1962 höher als 
vorher. Eine Auswirkung der Freizügigkeitsregelung 
wäre also zu vermuten. Diese verstärkte Zunahme ist 
allerdings auch bei der Zahl der Wohnbevölkerung 
aus den vergleichbaren Industriestaaten außerhalb 
der Gemeinschaft zu beobachten, und zwar mit noch 
größerer Ausprägung (0,0136 für EG-Staaten im Ver-
gleich zu 0,0224 für vergleichbare Industriestaaten 
außerhalb der EG). Die Zunahme der Wohnbevölke-
rung aus Großbritannien liegt hier wieder mit 0,0296 
über dem Durchschnitt. Allerdings liegt auch der An-
stieg der italienischen Wohnbevölkerung über dem 
EG-Durchschnitt. 
(1) Die Einwanderer aus Indonesien und Westindien 

sind nicht aufgeführt. Ähnlich wie in Frankreich 
spielt auch in den Niederlanden die Einwanderung 
aus den früheren überseeischen Besitzungen eine 
erhebliche Rolle. Nach der Unabhängigkeit Indo-
nesiens kamen etwa 200 000 Indonesier ins Land, 
die die niederländische Staatsbürgerschaft be-
saßen. Danach folgten vor allem während der ver-
gangenen zehn Jahre Einwohner aus Westindien 
(Surinam, Niederländische Antillen) und den Mo- 
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lukken, die ohne Beschränkung in die Nieder-
lande einreisen können. Ihre Zahl belief sich 1971 
auf ca. 82000 (56000 aus Surinam, 26000 von 
den Molukken).45) 

(2) Der Anteil der Frauen an ausländischen Arbeit-
nehmern ist vor allem aus den angrenzenden EG-
Ländern und den Industriestaaten sehr hoch. Bis 
zu Anfang der 60er Jahre lag der Frauenan-anteil 
über dem der Männer für Belgien, Frankreich, 
Bundesrepublik Deutschland, aber auch für 
Großbritannien, Österreich und der Schweiz. Erst 
danach überstieg mit der Zeit die Anzahl der 
Männer aus diesen Ländern die der Frauen. 
Es liegt deshalb der Schluß nahe, daß es sich bei 
einem Großteil der Frauen weniger um Arbeits-
kräfte im Sinne der EWG-Bestimmungen zur Frei-
zügigkeit handelt, sondern um Ehegatten von 
Niederländern. Das wird auch dadurch erhärtet, 
daß z. B. im Fall der Deutschen (Frauen) die abso-
lute Zahl bis 1967 dauernd gesunken ist, während 
im gleichen Zeitraum die Anzahl der männlichen 
Deutschen in den Niederlanden gestiegen ist. 
Zugleich wurden verhältnismäßig viele Deutsche 
eingebürgert.46) 

Bei der Erhebung der ausländischen Bevölkerung in 
den Niederlanden zum 1. Januar 1973 wurden auch 
Frauen und Kinder unter 15 Jahren erfaßt und aus-
gezählt. Die Zahlen der Frauen und Kinder liegen 
bei der Wohnbevölkerung aus Industriestaaten relativ 
hoch (Tabelle 24). Dies überrascht nicht bei den EG-
Nationalitäten, die aufgrund der Freizügigkeits-
verordnung ihre Angehörigen mit ins Beschäftigungs-
land nehmen können. Man kann deshalb davon aus-
gehen, daß die Erwerbsquote bei den Drittländern, 
vor allem den Anwerbeländern, erheblich höher liegt, 
als bei den Mitgliedstaaten. Könnte man die vorge-
nommenen Berechnungen mit Zahlen der ausländi-
schen Arbeitnehmer durchführen, so müßten unter 
Berücksichtigung dieser niedrigeren Erwerbsquote 
für die EG-Länder die negativen «D-Koeffizienten im 
Vergleich zu den Nicht-EG-Staaten dem Betrage nach 
noch größer sein. Das bedeutet, daß der Zusammen-
hang zwischen Freizügigkeitsbedingungen — ausge-
drückt durch die beiden Zeitpunkte 1968 und 1973 — 
und Arbeitskräftewanderungen in den Niederlanden 
für die EG-Länder noch stärker negativ ausfallen 
würde als für die Wohnbevölkerung nach Tabelle 21 
bzw. der Ausländeranteil aus EG-Staaten noch stärker 
hinter der Gesamtentwicklung zurückbleiben würde. 
Einen Hinweis auf die Erwerbsquote der Ausländer 
liefert auch Tabelle 25. Sie enthält Zugänge, Abgänge 
und Salden der in den Niederlanden gemeldeten aus-
ländischen Personen und Arbeitskräfte nach ausge-
wählten Nationalitäten. Leider waren diese Angaben, 
die auf den An- und Abmeldungen bei den Einwohner-
meldeämtern beruhen, nur für die Mittelmeerländer 
verfügbar. 

c) Folgerungen 
Für die Niederlande ergibt sich nach den vorliegen-
den Unterlagen ebenfalls kein Hinweis darauf, daß 
45) Ministerie van Cultur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Statistical 

Bulletin No. 11: Some Statistics on External and Internal Migration, 
1972, S. 13.  

46) Vgl. Statistical Yearbook of the Netherlands 1965-1966, The Hague, 
1968, S. 17. 

47) STATEC: Annuaire Statistique 1972, S. 18, 32. 
48) Protokoll betreffend das Großherzogtum Luxemburg, Anhang zum 

EWG-Vertrag. 

aufgrund der Einführung der Freizügigkeit eine ver-
stärkte Wanderung von Arbeitskräften eingesetzt hat. 
Trotz einer nicht auf Integration ausgerichteten Aus-
länderpolitik und einer verschärften Gesetzgebung 
(1969, 1970) zur besseren Kontrolle der Einreise von 
ausländischen Arbeitnehmern aus Drittländern stieg 
deren Zahl stärker als die aus den EG-Staaten. 
Außerdem stellen nicht die Italiener, sondern Deut-
sche und Belgier von den Angehörigen aus Ländern 
des Gemeinsamen Marktes die stärksten Nationali-
tätengruppen. Von den vergleichbaren Industrie-
staaten, die nicht zur EG gehören, ist die Anzahl der 
in den Niederlanden lebenden Engländer am stärk-
sten gestiegen; von 1968 auf 1973 stärker als bei-
spielsweise bei der Bundesrepublik Deutschland, Bel-
gien oder Italien. 

5. Luxemburg 
Luxemburg nimmt innerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften eine Sonderstellung 
ein: Von den 114000 Arbeitnehmern im Jahre 1971 
waren 37500 Ausländer (Ausländerquote 33 %), 
darunter 27 100 aus EG-Ländern.47) 
Der besonderen Situation Luxemburgs, bei der die 
Gefahr einer Überfremdung bestand, wurde bereits 
im EWG-Vertrag Rechnung getragen. Die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften hat bei Festlegung 
der Vorschriften zu Artikel 48 (3) betreffend die Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer der besonderen demo-
graphischen Lage dieses Staates Rechnung getra-
gen.48) Die Verordnung (EWG) Nr. 1251/70, die den 
Arbeitnehmern der Gemeinschaft das Recht gibt, nach 
Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaates zu verbleiben, gilt dement-
sprechend nicht für Luxemburg (Art. 9). Der dauernde 
Verbleib im Land wird erschwert, obwohl die Familien-
zusammenführung häufig leichter ist als in den an-
grenzenden Staaten, da das Wohnungsproblem nicht 
so akut ist. 
Die Anzahl der beschäftigten Ausländer, die auf Mel-
dungen der Krankenkassen beruht, zeigt Tabelle 26. 
Man sieht, daß die Drittländerbeschäftigung stärker 
gestiegen ist als die der EG-Staaten, obwohl letztere 
etwa zwei Drittel der beschäftigten Ausländer aus-
machen. Die Zahl der beschäftigten Italiener sta-
gnierte, die Zunahme der Beschäftigten aus Gemein-
schaftsländern ist in erster Linie auf Franzosen und 
Belgier zurückzuführen. 
Da kein Ort des Landes weiter als 25 km von der 
Grenze eines umgebenden EG-Mitgliedslandes ent-
fernt liegt, kommt es zu einer ungewöhnlich hohen 
Zahl von Einpendlern (Tabelle 27). Berechnet man 
wieder die log-linearen Regressionskoeffizienten als 
Maß der durchschnittlichen Zunahme der Ausländer-
beschäftigung, dann werden die bereits oben gemach-
ten Aussagen bestätigt (Tabelle 28): Die Drittländer-
beschäftigung hat stärker zugenommen als die der 
EG-Mitgliedstaaten (+ 0,0234 im Vergleich zu 
+ 0,0142), die Beschäftigung von Italienern hat leicht 
abgenommen (— 0,0016), die Zunahme der belgischen 
und französischen Arbeitnehmer war überdurch-
schnittlich ( + 0,0307 bzw. + 0,0548). Führt man die 
Berechnungen ohne die Grenzarbeitnehmer durch, 
dann ergibt sich eine noch geringere Zunahme der 
EG-Beschäftigung, was zugleich bedeutet, daß die 
Grenzarbeitnehmerbeschäftigung stärker als die Ge-
samtbeschäftigung gestiegen ist. 
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Auch die ^-Koeffizienten als Maß des Zusammenhan-
ges zwischen Wanderungen und Freizügigkeit aus-
ländischer Arbeitnehmer in Luxemburg bestätigen die 
bereits oben gemachten Ausführungen (Tabelle 29). 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Aus-
länderbeschäftigung in Luxemburg eine von den übri-
gen Mitgliedsländern abweichende Nationalitäten-
struktur aufweist. Der hohe Anteil der Arbeitnehmer 
aus EG-Staaten liegt in der besonderen geographi-
schen Situation des Landes begründet. Die Analyse 
der Entwicklungstrends zeigt, daß sich auch für 
Luxemburg kein Beweis finden läßt, der auf eine Ver-
stärkung der Wanderungsbewegungen aus EG-Län-
dern gegenüber Drittländern hindeutet. 

6. Italien 
Die Anzahl der beschäftigten Ausländer in Italien ist 
zwar absolut gesehen noch klein, steigt aber ständig, 
wie Tabelle 30 zeigt. Leider war es nicht möglich, eine 
vollständigere Tabelle zu erstellen. Trotzdem sieht 
man anhand der Zahlen, die vom Innenministerium 
herausgegeben werden, daß die Beschäftigung von 
EG-Angehörigen nicht stärker zugenommen hat. Da-
gegen ist der Drittländeranteil an der Gesamtbe-
schäftigung leicht gestiegen. Auch die Beschäftigung 
aus den vergleichbaren Industriestaaten Österreich, 
Großbritannien, Schweiz hat in etwa gleichem Umfang 
zugenommen wie die aus EG-Ländern. 
Vom Innenministerium wurde 1968 eine Auszählung 
der sich in Italien länger als 3 Monate aufhaltenden 
Ausländer nach Aufenthaltsgrund vorgenommen. 
Tabelle 31 zeigt die Ergebnisse. Im Vergleich zu den 
übrigen EG-Ländern ist der Anteil der Arbeitnehmer 
an der ausländischen Wohnbevölkerung gering, da 
auch andere Aufenthaltsmotive als die Erwerbstätig-
keit für Italien eine wesentliche Rolle spielen. 

IV. Arbeitskräftewanderungen unter Freizügigkeits-
bedingungen: Abschließende Beurteilung bei den Län-
dern der Europäischen Gemeinschaft 
1. Freizügigkeit zwischen Ländern mit stark unterschied-
lichem Entwicklungsstand 
Mit Ausnahme Frankreichs läßt sich für alle EG-Staa-
ten feststellen, daß die Zahl der beschäftigten Arbeits-
kräfte aus den Ländern der Gemeinschaft laufend zu-
genommen hat. Daraus kann jedoch nicht unmittelbar 
gefolgert werden, daß das auf die Einführung der 
Freizügigkeit der Arbeitskräfte zurückzuführen ist. 
Die Ausländerbeschäftigung aus Drittländern, insbe-
sondere aus den Mittelmeerländern, ist nämlich im 
gleichen Zeitraum erheblich stärker gestiegen. Das 
ist deshalb nicht verwunderlich, weil der wirtschaft-
liche Entwicklungsstand und damit die Beschäfti-
gungs- und Verdienstmöglichkeiten zwischen diesen 
Ländern und den industrialisierten EG-Staaten recht 
unterschiedlich ist. Meist bietet eine Beschäftigung 
im Ausland die einzige Möglichkeit, der Arbeitslosig-
keit bzw. Unterbeschäftigung im Heimatlande zu ent-
gehen. 
Die meisten EG-Staaten betrieben – zumindest bis 
vor kurzem — bei entsprechender Nachfrage nach 
Arbeit eine ausgesprochen liberale Politik in bezug 
auf die Hereinnahme ausländischer Arbeitskräfte. Es 
49) Böhnlng, W. R.: The Migration of Workers in the United Kingdom and 

the European Community, London 1972, S. 54 ff. 

liegt auf der Hand, daß bei einer solchen Einreise-
und Beschäftigungspolitik des Aufnahmelandes bei 
stark unterschiedlichem Industrialisierungsgrad und 
stark unterschiedlichen Beschäftigungs- und Ver-
dienstmöglichkeiten zwischen den Arbeitskräfte auf-
nehmenden und abgebenden Ländern der Zustrom 
aus diesen weniger entwickelten Ländern anhält, ja 
sogar eine sich selbst verstärkende Tendenz aufweist. 
Böhning nennt das „self-feeding process of migra-
tion“.49) Diese sich selbstverstärkende Zuwanderung 
entsteht aus zweierlei Gründen: Bei Beginn der Zu-
wanderung nehmen die Ausländer Arbeitsplätze ein, 
die für die Inländer von vornherein nicht attraktiv 
genug sind. Nach einer gewissen Zeit gelangen 
sie auf Arbeitsplätze, die Inländer aus Status-
oder Prestigegründen verlassen. Da es leicht ist, aus-
ländische Arbeitskräfte zu erhalten, rücken neue nach, 
die die inzwischen für die bereits anwesenden Auslä-
der unattraktiv gewordenen Tätigkeiten übernehmen 
(socially undesirable Jobs). Für die Inländer bietet 
die Ausländerbeschäftigung damit erhöhte Möglich-
keiten der vertikalen Mobilität. Zum anderen entsteht 
eine sich selbst verstärkende Zuwanderung dadurch, 
daß ausländische Arbeitskräfte dazu neigen, Familie, 
Freunde und Bekannte nachzuholen. Ein Wanderungs-
druck wird so lange fortbestehen, wie die enormen 
Lohnunterschiede zwischen Aufnahme- und Herkunfts-
land fortbestehen. Dies ist auch nicht für einen gesät-
tigten Arbeitsmarkt auszuschließen. 
Die Ausländerbeschäftigung aus den Nicht-EG-Mittel-
meerstaaten hat in allen EG-Staaten überdurchschnitt-
lich zugenommen. Die damit entstandenen Probleme 
wurden von den einzelnen Mitgliedstaaten mehr und 
mehr zum Anlaß genommen, die Zuwanderung aus 
diesen Ländern zu bremsen bzw. besser zu kontrol-
lieren. Spontane Einreise und Beschäftigungsaufnah-
me sind praktisch überall unterbunden worden. Sogar 
Frankreich hat in dieser Hinsicht seine seit Jahrzehn-
ten liberale Haltung geändert. 

2. Freizügigkeit der Arbeitskräfte zwischen vergleichbaren 
Volkswirtschaften 
Die stärkere Zunahme der Beschäftigung von Angehö-
rigen weniger entwickelter Drittstaaten im Vergleich 
zu den EG-Ländern kann nach den oben gemachten 
Ausführungen kein Beweis dafür sein, daß die Frei-
zügigkeitsregelung nicht doch als zusätzlicher Wan-
derungsimpuls gewirkt hat. Dies kann man eher be-
urteilen, wenn man die Beschäftigung von Angehöri-
gen aus vergleichbaren Nicht-EG-lndustriestaaten der 
Beschäftigung von Arbeitnehmern aus der Gemein-
schaft gegenüberstellt. Aus den vorliegenden Daten 
und den angewandten Methoden ergibt sich dabei, 
daß die EG-Länder keineswegs einen Block mit ver-
stärkter Arbeitskräftewanderung nach Einführung der 
Freizügigkeit bilden. Die Ausländerbeschäftigung aus 
Nicht-EG-Industriestaaten weist vergleichbare Ten-
denzen auf und hat häufig sogar stärkere Zunahmen 
zu verzeichnen als etwa die in der Bundesrepublik 
Deutschland und den Niederlanden oder nimmt ge-
ringer ab als die in Frankreich. 
Dabei muß man beachten, daß in den EG-Staaten die 
Beschäftigung von Grenzarbeitnehmern aus den Län-
dern der Gemeinschaft häufig eine wesentliche Rolle 
spielt. Sie beträgt im Beispiel der Bundesrepublik 
Deutschland fast 50 % der Beschäftigten aus Frank-
reich, Belgien und den Niederlanden. Ähnliches gilt 
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für Luxemburg und für die Niederlande bei den Grenz-
arbeitnehmern aus Belgien. Diese Art der Ausländer-
beschäftigung ist jedoch unter dem Aspekt der Ar-
beitskräftewanderungen anders zu bewerten als eine 
Verlegung von Arbeitsort und Wohnort ins Beschäf-
tigungsland. Das ist aber gerade bei den vergleich-
baren Nicht-EG-lndustriestaaten der Fall, die meist 
keine gemeinsame Grenze mit den Ländern der Euro-
päischen Gemeinschaft haben. Berücksichtigt man 
diese Tatsache und läßt die Grenzarbeitnehmerbe-
schäftigung ganz oder teilweise außer acht, dann ge-
winnt die Beschäftigung von Arbeitnehmern aus ver-
gleichbaren industrialisierten Drittstaaten noch stär-
keres Gewicht. 
Besonders auffallend ist, daß die Zahl der in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten beschäftigten bzw. wohnenden 
Briten durchwegs stärker gestiegen ist als die aus den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Bei den aus-
ländischen Arbeitskräften aus Nicht-EG-lndustrielän-
dern liegen die Briten meist an der Spitze der Zu-
nahmen bzw. am unteren Ende bei den Abnahmen (in 
Frankreich). Das ist insofern bemerkenswert, als für 
Großbritannien im betrachteten Zeitraum keine Frei-
zügigkeitsregelung galt. Sie gilt bekanntlich erst ab 
Januar 1973 mit dem Beitritt zur Europäischen Ge-
meinschaft. 
Für die Arbeitskräftewanderungen aus den einzelnen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft läßt 
sich folgendes feststellen: 
Die Beschäftigung von Franzosen im Ausland hat zu-
genommen, da der französische Arbeitsmarkt sowohl 
für die Arbeitnehmer aus vergleichbaren europäischen 
Industriestaaten als auch für die Inländer an Attrakti-
vität verloren hat. Allerdings konzentriert sich die Zu-
nahme der im Ausland beschäftigten Franzosen prak-
tisch nur auf die angrenzenden Länder mit entweder 
gleicher Sprache und gleichem Kulturkreis wie die 
Schweiz, Belgien, Luxemburg oder auf solche, in 
denen eine Beschäftigung in den grenznahen Gebie-
ten möglich ist wie bei der Bundesrepublik Deutsch-
land (Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg). Die 
Grenzarbeitnehmertätigkeit von Franzosen spielt 
dabei, wie in keinem anderen Mitgliedsland, eine 
wesentliche Rolle. Sie ist im Nicht-EG-Land Schweiz 
erheblich stärker gestiegen als im EG-Land Bundes-
republik Deutschland. 

Die Beschäftigung von Belgiern im Ausland dürfte in 
etwa gleichgeblieben sein oder nur leicht zugenom-
men haben, was vor allem aus dem Rückgang belgi-
scher Arbeitskräfte in Frankreich resultiert. Auch im 
Falle Belgiens spielt die Grenzarbeitnehmertätigkeit 
eine wesentliche Rolle. 
Bei den im Ausland arbeitenden Niederländern kon-
zentriert sich deren Beschäftigungszunahme auf die 
Bundesrepublik, wovon allerdings fast 50 % Grenz-
arbeitnehmer sind. Die Zahl der beschäftigten Nieder-
länder in Frankreich und Belgien ist zurückgegangen. 

In bezug auf die Arbeitskräftewanderungen aus Italien 
läßt sich feststellen, daß die bei Abschluß des EWG-
Vertrages geäußerte Befürchtung eines Oberflutens 

50) Vergleiche hierzu Peters, Anke: Die Bundesrepublik Deutschland als 
Beschäftigungsland für ausländische Arbeitnehmer: Ökonomische 
Attraktivität, rechtliche Situation und politische Mitwirkung, in: MittAB, 
Heft 4/1972, S. 317 f. 

51) Böhning, W. R.: a. a. O., S. 120 und 142. 

mit Italienern nicht eingetreten ist. Die Beschäftigung 
von italienischen Arbeitnehmern hat zwar im EG-
Bereich zugenommen, die Wanderungszuwächse lie-
gen jedoch im Zeitraum 1962 bis 1972 in allen Mit-
gliedstaaten mit Ausnahme der Niederlande unter 
dem Durchschnitt aller EG-Angehörigen. Ihre Zahl 
blieb in etwa gleich in Luxemburg und nimmt sogar 
ab in Frankreich. Mit zunehmender wirtschaftlicher 
Entwicklung und entsprechend gestiegenen Beschäf-
tigungs- bzw. Verdienstmöglichkeiten wird es un-
attraktiver, im Ausland zu arbeiten. Der weitaus größte 
Teil der im Zeitraum 1962 bis 1972 im Ausland neu 
beschäftigten Italiener ging in die Schweiz oder in die 
Bundesrepublik Deutschland. 

Für die Bundesrepublik Deutschland gilt, daß die 
Beschäftigung von Deutschen in den Ländern der Ge-
meinschaft stagniert oder zumindest nur leicht zu-
genommen haben dürfte. Nach den verfügbaren Unter-
lagen ist die Beschäftigung in Frankreich rückläufig. 
Die größte Zunahme von Arbeitskräften aus der Bun-
desrepublik Deutschland dürften die Niederlande zu 
verzeichnen haben. Die Zahl der beschäftigten deut-
schen Grenzarbeitnehmer (Auspendler) in den EG-
Ländern hat abgenommen. Sie spielt zahlenmäßig in 
den Ländern der Gemeinschaft keine große Rolle. 
Etwa vier Fünftel der deutschen Grenzarbeitnehmer 
sind in der Schweiz beschäftigt. 

Der Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland 
weist nach der Limitierung der Ausländerbeschäfti-
gung in der Schweiz (s. Anhang) die größte Zugkraft 
auf.50) Dementsprechend ist auch die Beschäftigung 
von EG-Angehörigen hier zahlenmäßig am stärksten 
gestiegen. Diese Attraktivität — verstärkt durch eine 
Abbremsung der Zuwanderung von ausländischen 
Arbeitskräften in anderen Ländern — wird die Bundes-
republik Deutschland im Vergleich zu den übrigen 
europäischen Beschäftigungsländern voraussichtlich 
auch in Zukunft beibehalten.51) Es wird deshalb mit 
einer weiterhin leicht ansteigenden Beschäftigung 
der Angehörigen aus den bisherigen EG-Ländern (vor 
der Erweiterung) und einer demgegenüber weiter 
zunehmenden Zahl von Arbeitskräften aus Groß-
britannien zu rechnen sein. (Bei Beibehaltung der bis-
herigen Politik in bezug auf ausländische Arbeits-
kräfte wird allerdings die Beschäftigung aus Dritt-
ländern, vor allem aus den mediterranen Ländern, noch 
stärker steigen.) Da die Arbeitskräfte aus EG-Ländern 
weitgehend eine ähnliche sozio-kulturelle Herkunft 
aufweisen und auch meist über ein entsprechendes 
Ausbildungsniveau und entsprechende Sprachkennt-
nisse verfügen, wirft ihre Beschäftigung und Integra-
tion nicht die Probleme auf, die bei Arbeitskräften aus 
den typischen Anwerbeländern entstanden sind. Nach 
den bisher gemachten Ausführungen ist zudem nicht 
mit einer Zuwanderung größeren Ausmaßes aus dem 
EG-Bereich zu rechnen. In keinem der betrachteten 
EG-Länder ließen sich Hinweise dafür finden, daß die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern aus der Gemein-
schaft zu größeren Störungen auf dem heimischen 
Arbeitsmarkt geführt hat oder daß entsprechende 
Besorgnisse geäußert wurden. 

3. Sonstige Folgerungen und weitere Fragen an die Wan-
derungsforschung 
Die Analyse der Wanderungsbewegungen ist insbe-
sondere dadurch erschwert, daß für die EG-Länder 
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Frankreich, Belgien und Niederlande keine laufenden 
Statistiken der beschäftigten Ausländer existieren. Es 
können nur Anhaltspunkte aus recht unterschiedlichen 
Quellen entnommen werden. Zur Lokalisierung und 
Beseitigung von Arbeitsmarktungleichgewichten und 
für eine in Zukunft angestrebte einheitliche Arbeits-
marktpolitik ist jedoch für den EG-Bereich die Kennt-
nis der Wanderungsströme notwendig. Eine einheit-
liche bzw. harmonisierte Statistik der beschäftigten 
Ausländer in der Europäischen Gemeinschaft er-
scheint dringend angebracht. Es hat wenig Sinn über 
eine koordinierte Ausländerpolitik auch unter Ein-
bezug der Freizügigkeitsregelung zu diskutieren, 
ohne die dazu notwendigen Fakten zur Verfügung zu 
haben. Die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften entwarf 1972 einen Vorschlag für eine Ver-
ordnung (EWG) des Rates über die Erstellung gleich-
artiger Statistiken über die ausländischen Arbeits-
kräfte auf der Grundlage der Sozialversicherung (wie 
sie in der Bundesrepublik Deutschland mit der neuen 
Beschäftigtenstatistik seit 1973 verwirklicht wurde). 
Bei den betroffenen Ländern stieß dieser Vorschlag 
bisher jedoch auf wenig Gegenliebe, obwohl die Not-
wendigkeit der Kenntnis der Ausländerbeschäftigung 
anerkannt wird. 
Ein weiterer Mangel aller Statistiken über Ausländer-
beschäftigung lag auch darin, daß sie keine Angaben 
über die Zahl der selbständig tätigen EG-Angehörigen 
enthalten. Deren Zahl dürfte zwar gegenüber den 
abhängig beschäftigten ausländischen Arbeitnehmern 
nicht groß sein, trotzdem wäre es wünschenswert, ihre 
Höhe und Entwicklung zu kennen.52) 
Aufgrund der vorliegenden Daten und der angewand-
ten Methoden kommt man zum Ergebnis, daß die stu-
fenweise Verwirklichung der Freizügigkeit nicht als 
zusätzlicher Wanderungsimpuls gewirkt hat. Viele 
Fragen bleiben noch unbeantwortet. So ist z. B. wenig 
über Struktur und Ursachen der Wanderungen unter 
Freizügigkeitsbedingungen bekannt. 
Ohne einer detaillierten Untersuchung vorzugreifen, 
ist doch anzunehmen, daß die Wanderungsbewegun-
gen stark von Unterschieden und Entwicklung der 
wirtschaftlichen Niveaus abhängen. Nach einer mul-
tiplen Korrelationsanalyse für die Bundesrepublik 
Deutschland von Böhning53) zwischen neu eingerei-
sten ausländischen Arbeitnehmern einerseits und der 
Lohnhöhe und Indikatoren der Arbeitskräftenachfrage 
(Arbeitslose, offene Stellen) andererseits ergeben 
sich enorm hohe Korrelationskoeffizienten. Mit zu-
nehmender Angleichung der wirtschaftlichen Entwick-
lungsniveaus und damit der Löhne durch forcierte 
Regionalpolitik in der EG dürfte ein wesentlicher Wan-
derungsimpuls verringert werden. 
Weiterhin ist noch wenig über die Struktur der Wan-
derungen zwischen den EG-Staaten bekannt. Eine 
wesentliche Frage ist z. B., welche Personengruppen 
mit welchem Ausbildungsniveau vor allem von der 
Freizügigkeit Gebrauch machen. Die folgende Über-
legung ist nur als (unbewiesene) These zu verstehen. 
52) In der Bundesrepublik Deutschland waren — geschätzt auf der Basis 

der VZ 1970 – ca. 50 000 Ausländer als Selbständige und mithelfende 
Familienangehörige tätig. 

53) Böhning, W. R.: The Differential Strength of Demand and Wage 
Factors in Intra-European Labour Mobility; with Special Reference 
to West-Germany, 1957-1968, in: International Migration, No 4, 1970, 
S. 193 ff. 

54) Gnehm, Adrian: Ausländische Arbeitskräfte. Ihre Bedeutung für Kon-
junktur und Wachstum, dargestellt am Beispiel der Schweiz, Bern 
1966, S. 202. 

Die Mobilitätsbereitschaft steigt zwar mit steigender 
(höherer) Ausbildung, eine in der Regel damit ver-
bundene verantwortungsvollere Position im Beruf 
erfordert jedoch neben fließenden Sprachkenntnissen 
eine mehr oder weniger detaillierte Kenntnis der Wirt-
schafts-, Rechts- und Sozialstruktur des jeweiligen 
Landes und der Branche. Beide Voraussetzungen 
dürften nur bei einem kleinen Personenkreis vorliegen. 
Eine höhere Ausbildung bringt in der Regel auch eine 
entsprechend dotierte Position im Heimatland, so daß, 
nachdem sich die wirtschaftliche Entwicklung und die 
Löhne in den EG-Ländern nivelliert haben, die ökono-
mische Wanderungsschwelle nur noch in geringem 
Umfang erreicht wird. Es ist auch anzunehmen, daß 
sich die ökonomische Wanderungsschwelle nach oben 
verschiebt; d. h., daß die Einkommensdifferenz zwi-
schen Heimatland und Zielland in diesem Fall größer 
werden muß. 

Anhang I: Ausländerbeschäftigung in den Nicht-EG-
Staaten Schweiz, Österreich und Schweden 

1. Schweiz 
Das Problem der ausländischen Arbeitskräfte gehört 
seit Jahren zu den meistdiskutierten Themen der 
schweizerischen Wirtschaftspolitik. Als sich zu Beginn 
der 60er Jahre zeigte, daß eine Stabilisierung der Aus-
länderbeschäftigung, die in den vorangegangenen 
Jahren stark angestiegen war, nicht eintreten würde, 
griff man zu Maßnahmen, die die Zahl der in der 
Schweiz beschäftigten und wohnenden Ausländer be-
grenzen sollten. Ausschlaggebend für diese Neuorien-
tierung der schweizerischen Ausländerpolitik waren 
nicht so sehr ökonomische Überlegungen als vielmehr 
die Befürchtung, daß ein Ausländeranteil von nahezu 
30 % an der Gesamtbeschäftigtenzahl eine Gefahr für 
die Erhaltung der Schweizer Eigenart bedeuten könn-
te.54) 
Am 1. März 1963 wurde vom Bundesrat das System 
der betrieblichen Einzelplafondierung beschlossen: 
Der Gesamtpersonalbestand der Betriebe (Schweizer 
und Ausländer) wurdefürein Jahr auf den Höchststand 
von 1962 begrenzt. Dieser Beschluß beendete eine 
lange Periode liberaler Zulassungspolitik. Der Aus-
länderstrom wurde jedoch nur unvollkommen aufge-
halten, weil ausscheidende Schweizer nach wie vor 
durch ausländische Arbeitskräfte ersetzt werden 
konnten. Im Frühjahr 1965 entschloß sich deshalb der 
schweizerische Bundesrat zu einer wesentlichen Ver-
schärfung der bereits bestehenden Beschränkungs-
maßnahmen, indem nicht nur die Begrenzung des 
betriebsindividuellen Beschäftigtenstandes beibehal-
ten wurde, sondern außerdem jeder Betrieb verpflich-
tet wurde, seinen Ausländerbestand bis Mitte 1965 
um 5 % herabzusetzen und bis Mitte 1966 um weitere 
5 % zu kürzen. Wie Tabelle 33 erkennen läßt, kam es 
in den folgenden Jahren zur gewünschten Begren-
zung. 
In der Tabelle sind die verschiedenen Kategorien der 
beschäftigten Ausländer aufgeführt: Die Jahres-
aufenthalter haben eine auf ein Jahr begrenzte 
Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung mit anschließen-
der Verlängerungsmöglichkeit. Demgegenüber ist die 
Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung der Saisonarbeit-
nehmer auf längstens 9 Monate begrenzt. Niederge-
lassene haben eine Bewilligung zu unbefristetem 
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Aufenthalt und Freizügigkeit der Erwerbsausübung. 
Sie können sowohl erwerbstätig als auch nicht er-
werbstätig sein. Die Niederlassungsbewilligung wird 
in der Regel nach zehnjährigem ununterbrochenem 
Aufenthalt erworben. 

Der mit der betrieblichen Plafondierung verbundene 
Nachteil der Zementierung der Strukturen zwang zu 
einer schrittweisen Aufgabe dieser Konzeption. Mit 
den als Antwort auf das Volksbegehren55) gegen die 
Überfremdung zu sehenden bundesrätlichen Be-
schlüssen vom 16. März 1970 und 21. April 1971 wurde 
die betriebliche Plafondierungspolitik gänzlich auf-
gegeben. 
Der Bundesratsbeschluß vom 21. April 1971 begrenzt 
die Zahl der erwerbstätigen Ausländer (Jahresaufent-
halter) auf etwa 600 000. Erstmalige Aufenthaltsbewil-
ligungen an Jahresaufenthalter dürfen nur im Rah-
men der vom Bundesrat für jeden Kanton jährlich fest-
gesetzten Höchstzahl erteilt werden. Die Summe der 
kantonalen Höchstzahlen betrug 1971 18516. Auf 
die kantonalen Höchstzahlen nicht angerechnet wer-
den genau typisierte Aufenthaltsbewilligungen auf 
Weisung des Bundes. Die Zahl ist auf jährlich maximal 
1500 begrenzt. 
Für Saisonarbeitskräfte setzte der Bundesrat Höchst-
zahlen nach Erwerbszweigen fest. Sie betrugen 1971 
für die Bauwirtschaft 115000, für das Gastgewerbe 
21 000 und für alle übrigen Erwerbszweige, die regel-
mäßige Saisonarbeitskräfte beschäftigen, 16000. 
Innerhalb der Höchstzahlen sind Saisonarbeitskräfte 
nur zu bewilligen, wenn der Bedarf nachgewiesen 
ist. 
Die Höchstzahlen für erstmalige Aufenthaltsbewilli-
gungen an Jahresaufenthalter und Saisonarbeitskräfte 
gelten nicht für eine Reihe von genau festgelegten 
Institutionen und Personen, u. a. Universitäten, For-
schungsanstalten, Schulen, Hospitäler, land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, internationale Organi-
sationen sowie für Ausländer, die mit einer Schweize-
rin verheiratet sind. 
Am 15. Juli 1973 trat eine weitere Verschärfung der 
Ausländergesetzgebung in Kraft. Das Jahreskontin-
gent für neu aus dem Ausland zuziehende Jahresauf-
enthalter wird auf 10000 herabgesetzt. Kantonal-
Höchstzahlen werden auch bei den Saisonarbeits-
kräften festgelegt. Für die vom 1. Oktober 1973 bis 
30. September 1974 geltende Jahresperiode bleibt 
der Höchstbestand auf 192000 begrenzt. Auf eine 
Limitierung der Grenzarbeitnehmer hat man weiterhin 
verzichtet. Allerdings dürfen Arbeitsbewilligungen für 
neue Grenzgänger nur noch ausgestellt werden, wenn 
diese seit mindestens sechs Monaten ihren ordent-
lichen Wohnsitz in der Grenzzone haben und täglich 
an ihren Wohnsitz in der benachbarten Grenzzone 
zurückkehren. 
Die im Anhang beigefügten Tabellen zeigen, daß es 
entsprechend dem Stabilisierungsziel gelungen ist, 
die Zahl der in der Schweiz beschäftigten Ausländer 
bei etwa 600000 zu stabilisieren (Tabelle 33), wenn 
man von den Saisonarbeitnehmern und Grenzgängern 
55) Das Volksbegehren aus Kreisen der „Nationalen Aktion gegen die 

Überfremdung“ (sog. Schwarzenbach-lnitiative) vom 20. Mai 1969 
verlangte eine Begrenzung der Ausländerzahl auf 10% je Kanton. 
Für den Kanton Genf sollte der Anteil 25% betragen. 

56) Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit: Die Volkswirtschaft, 
Heft 4/1973, S. 227. 

absieht. Dagegen ist die ausländische Wohnbevölke-
rung weiter gestiegen (Tabelle 35). 
Die Tabelle 32 zeigt die kontrollpflichtigen ausländi-
schen Arbeitskräfte in der Schweiz. Dazu gehören die 
erwerbstätigen Jahresaufenthalter, die Saisonarbeit-
nehmer und die Grenzgänger. Nicht enthalten sind die 
Niedergelassenen, die sowohl erwerbstätig, als auch 
nicht erwerbstätig sein können. 
Aus Tabelle 32 sieht man, daß nach den Bundesrats-
beschlüssen die Zahl der kontrollpflichtigen ausländi-
schen Arbeitskräfte nach dem Höchststand 1964 ab-
genommen hat. Die Italiener bilden zwar noch die 
stärkste Nationalitätengruppe, ihr Anteil sinkt aber. 
Allerdings ist das darauf zurückzuführen, daß sie von 
den kontrollpflichtigen Arbeitskräften zu den Nieder-
gelassenen überwechseln (in der Regel nach zehn-
jährigem Aufenthalt). Das bestätigt auch Tabelle 34 
über die neuerteilten Niederlassungsbewilligungen 
(Erwerbstätige und Nichterwerbstätige). Die Italiener 
stellen die mit Abstand stärkste Nationalitätengruppe, 
gefolgt von den Spaniern, die in den letzten beiden 
Jahren zahlenmäßig die Deutschen übertroffen haben. 
Aus Tabelle 32 zieht man auch, daß die kontrollpflich-
tige Beschäftigung der Deutschen und Österreicher in 
der Schweiz zurückgegangen ist, was nicht nur auf der 
zunehmenden Zahl der Niedergelassenen aus diesen 
Ländern beruht, da auch die jeweilige Wohnbevölke-
rung stagniert (Tabelle 35). Demgegenüber steigt die 
Zahl der Spanier und der Personen aus den übrigen 
Staaten (vor allem aus Jugoslawien und der Türkei). 
Auffallend ist auch die Zunahme der kontrollpflichti-
gen französischen Arbeitskräfte. Das beruht vor allem 
auf den Einpendlern aus Frankreich, die in steigender 
Zahl in der Schweiz arbeiten (Tabelle 36). Überhaupt 
ist festzustellen, daß die Grenzarbeitnehmerbeschäfti-
gung in der Schweiz durchweg zugenommen hat. Das 
liegt daran, daß der Bundesratsbeschluß über die Be-
grenzung der Zahl der erwerbstätigen Ausländer 
nicht für die Grenzgänger gilt. 

Während die Zahl der Auspendler aus der Bundes-
republik Deutschland in die EG-Länder abgenommen 
hat oder stagnierte, stieg sie für die Schweiz. Auch 
die Zahl der französischen Grenzgänger in der 
Schweiz ist stärker gestiegen als die Anzahl der 
französischen Grenzarbeitnehmer im EG-Land Bun-
desrepublik (Tabelle 3 und 36). 

Tabelle 35 bringt die ausländische Wohnbevölkerung 
in der Schweiz. Saisonarbeiter und Grenzgänger sind 
nicht enthalten. Trotz der restriktiven Schweizer Aus-
länderpolitik ist es nicht gelungen, die Zahl der aus-
ländischen Wohnbevölkerung zu senken, deren An-
teil an der Gesamtbevölkerung im April 1973 auf 
16,5 % anstieg. Kantonal ergeben sich zum Teil noch 
größere Prozentsätze. Ende 1972 verteilte sich die 
ausländische Wohnbevölkerung auf die nicht in der 
Tabelle aufgeführten Nationalitäten wie folgt: Jugo-
slawien 28072, Türkei 18966, Großbritannien 13270, 
Tschechoslowakei 13060, USA 11439, Niederlande 
10871, Griechenland 9870, Ungarn 9726, sonstige 
46 671,56) 

2. Österreich 
In Österreich war die Arbeitsmarktverwaltung nor-
malerweise verpflichtet, vor Beschäftigung eines Aus-
länders zu prüfen, ob ein Bedürfnis der inländischen 
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Wirtschaft auf Ausländerbeschäftigung besteht und ob 
die Lage des inländischen Arbeitsmarktes die Be-
schäftigung ausländischer Arbeitnehmer auch recht-
fertigt. Dazu müssen die Stellungnahmen der Inter-
essenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
eingeholt werden. Weiterhin muß der Arbeitgeber eine 
entsprechende Wohnung für die ausländische Arbeits-
kraft nachweisen. Erst dann erhält er eine Beschäfti-
gungsgenehmigung für die jeweilige Arbeitsstelle und 
eine Arbeitserlaubnis für den betreffenden ausländi-
schen Arbeitnehmer. 
Dieses umständliche Verfahren wurde 1962 geändert. 
Das Gesetz über „Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung“, auf das die Ausländerbeschäfti-
gungsverordnung zurückgeht, sieht ein generelles 
Mitwirken der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
tungen in der Arbeitsmarktverwaltung vor. Von dieser 
gesetzlichen Möglichkeit wird seither zur Verein-
fachung des Ausländerbeschäftigungsverfahrens Ge-
brauch gemacht. 
Die Grundzüge der Mitarbeit der Interessenvertretun-
gen sind folgende: Die Bundeskammer der gewerb-
lichen Wirtschaft, seit 1964 auch die Präsidentenkon-
ferenz der Landwirtschaftskammern, und der öster-
reichische Gewerkschaftsbund kommen zu einer 
Grundsatzvereinbarung über die Beschäftigung aus-
ländischer Arbeitskräfte für fast alle Wirtschaftszweige 
in Österreich. In der Vereinbarung wird in großen Zü-
gen festgelegt, bis zu welcher Höhe im kommenden 
Jahr ausländische Arbeitskräfte in den einzelnen Wirt-
schaftszweigen genehmigt werden. Für die Über-
einkunft ist die Bezeichnung „Kontingentvereinba-
rung“ gebräuchlich geworden. Die weitere Vorgangs-
weise ist die, daß die Sozialpartner gemeinsam an 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung heran-
treten, um die gesetzlich notwendige Zustimmung zur 
Vereinbarung zu erhalten. Im Wesen der Vereinbarung 
liegt es, daß die Arbeitsämter Anträge auf Beschäfti-
gungsgenehmigung ohne Prüfung der Arbeitsmarkt-
lage sowie der wirtschaftlichen Erfordernisse erteilen 
können. 
Die genauen Kontingentzahlen für die einzelnen Wirt-
schaftszweige und die regionale Verteilung nach Bun-
desländern wird zwischen den Fachgewerkschaften 
und den Fachinnungen (-verbänden, -gremien) fest-
gelegt. Man sieht, daß die Ausländerbeschäftigung in 
Österreich während der letzten 10 Jahre stark zu-
genommen hat. Im August 1973 betrug nach Auskunft 
des österreichischen Statistischen Zentralamtes die 
Zahl der beschäftigten Ausländer (Beschäftigungs-
genehmigungen) 244411. Der überwiegende Teil da-
von waren Jugoslawen (192405) und Türken (29002). 
Die Restzahl verteilt sich auf Bundesrepublik Deutsch-
land 5998, Italien 1844, Griechenland 607, Spanien 288 
und sonstige 14 267. 

3. Schweden 
In Tabelle 38 sind die beschäftigten Ausländischen 
Arbeitskräfte in Schweden zusammengestellt. Sie 
beruhen auf den Meldungen der Arbeitgeber. Nach 
Auskunft der schwedischen Arbeitsmarktverwaltung 

57) Statistika Centralbyran: Statistika  Meddelanden,  be 1973/7, S. 28. 
58) Folgende Angaben sind einem unveröffentlichten Bericht des schwe-

dischen Einwanderungsamtes vom 24. April 1973 entnommen. 

(Arbetsmarknadsstyrelsen) dürften die Beschäftigten-
zahlen aus den nordischen Ländern noch etwas höher 
liegen als ausgewiesen, da für Dänemark, Norwegen, 
Finnland, Island und Schweden seit 1954 die Frei-
zügigkeit der Arbeit besteht. Da keine Arbeitserlaub-
nis erforderlich ist, werden Beschäftigte aus diesen 
Ländern von den Betrieben häufig nicht gemeldet. 
Man sieht aus der Tabelle, daß fast zwei Drittel der 
beschäftigten Ausländer aus den nordischen Ländern 
kommen, davon der überwiegende Teil aus dem be-
nachbarten Finnland. Die nächststärksten Nationali-
tätengruppen sind Jugoslawen, Deutsche und Grie-
chen. Unter den sonstigen befanden sich am 1. Juli 
1973 4237 Polen, 2503 Spanier, 2523 Briten, 2278 
Tschechen und 2873 Türken. 

Die Zahl der ausländischen Wohnbevölkerung belief 
sich im Jahresdurchschnitt 1972 auf 411 636.57) Sie 
entstammt dem laufend ergänzten Bevölkerungsre-
gister der Kommunen. Die tatsächliche Zahl liegt 
wahrscheinlich niedriger, da bei Verlassen des Lan-
des die Abmeldung häufig nicht vorgenommen wird. 

Seit 1967 benötigen arbeitswillige Angehörige der 
nichtnordischen Länder vor der Einreise nach Schwe-
den eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Ebenso 
muß eine entsprechende Wohnmöglichkeit vorhanden 
sein. Bevor eine Arbeitserlaubnis erteilt wird, wird 
geprüft, ob sich nicht ein geeigneter Bewerber im 
Inland finden läßt bzw. die Arbeitsmarktlage eine 
Hereinnahme von ausländischen Arbeitskräften er-
laubt. Trotzdem kommt nur ein recht kleiner Prozent-
satz der ausländischen Arbeitskräfte über die Anwer-
bestellen im Ausland ins Land. Anwerbevereinbarun-
gen bestehen mit Italien, Jugoslawien und der Türkei. 

Die schwedische Ausländerpolitik58) zeichnet sich 
durch ihr aktives Bemühen aus, dem Ausländer die 
Integration zu erleichtern. 1969 wurde das staatliche 
Einwanderungsamt (Statens Invandrarverk) gegrün-
det, das sich speziell um die Probleme der Ausländer 
kümmern soll. Nahezu 50 lokale Informationszentren 
stehen zur Beratung zur Verfügung und stellen einen 
kostenlosen Dolmetscherdienst. Das umfassende 
Sozialversicherungssystem gilt, von geringen Aus-
nahmen abgesehen, auch für die Ausländer. Dem 
ausländischen Arbeitnehmer steht es frei, seine Frau 
und Kinder unter 20 Jahren nachzuholen. Für die 
Kinder im schulpflichtigen Alter wird häufig zusätzlich 
Unterricht in ihrer Landessprache erteilt. 

Schwedischkurse für Ausländer wurden bereits seit 
1965 kostenlos abgehalten. Seit 1. Juli 1973 ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, dem ausländischen Arbeit-
nehmer für 240 Stunden Schwedischunterricht den 
Lohn weiterzuzahlen. 

Die schwedische Einbürgerungspolitik ist relativ groß-
zügig. Für Staatsangehörige der nordischen Länder 
kann die schwedische Staatsbürgerschaft nach drei-
jährigem, sonst nach siebenjährigem Aufenthalt be-
antragt werden. Eine Daueraufenthaltserlaubnis kann 
und wird auch meist nach zweijährigem Aufenthalt 
erteilt. Die Volkszählung 1970 ergab eine Zahl von 
205 945 eingebürgerten Schweden. In den folgenden 
Jahren wurden jeweils etwa 10000 Ausländer ein-
gebürgert, wovon fast die Hälfte Finnen waren. 
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